
Die neue §14a-Festlegung ermöglicht ab 2024 die netzdienliche Steuerung steuerbarer
Verbrauchseinrichtungen, mit der Einführung zeitvariabler Netzentgelte ab April 2025. Dieses
Kapitel erläutert die Anwendungsbereiche, die Meldepflichten für Netzbetreiber und die Anreize für
Anlagenbetreiber. Es analysiert, wie Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur und Stromspeicher zur
Netzstabilität beitragen und welche Vorteile sich aus reduzierten Netzentgelten ergeben.
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Die deutsche Energielandschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der maßgeblich von
der Transformation hin zu einer dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung geprägt ist. Im
Zuge dieser Energiewende gewinnen steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen und
Ladepunkte für Elektrofahrzeuge massiv an Bedeutung, stellen das bestehende Stromnetz jedoch
vor erhebliche Herausforderungen. Um die Netzstabilität zu gewährleisten und den effizienten
Anschluss dieser neuen Verbraucher zu ermöglichen, wurde der §14a des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) reformiert und trat im Januar 2024 in Kraft. Diese Neuregelung
bildet die Grundlage für eine dynamische Steuerung von Verbrauchern und die Einführung
zeitvariabler Netzentgelte, deren konkrete Ausgestaltung durch eine Reihe von Festlegungen der
Bundesnetzagentur (BNetzA) erfolgt.

Die Einführung des §14a EnWG markiert einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung eines
resilienteren und flexibleren Stromnetzes. Während das Gesetz selbst den Rahmen vorgibt, obliegt
es der BNetzA, die detaillierten Regelungen durch sogenannte Festlegungen zu konkretisieren.
Diese Festlegungsverfahren, die oft in Konsultationsphasen münden, sind essenziell, um die
gesetzlichen Vorgaben in praktikable und marktgerechte Prozesse zu überführen und eine
harmonische Integration der neuen Technologien zu gewährleisten.

Das deutsche Stromnetz wurde ursprünglich für eine zentrale Stromerzeugung und einen
unidirektionalen Stromfluss von Großkraftwerken zu den Verbrauchern konzipiert. Mit dem
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Vormarsch dezentraler erneuerbarer Energien, insbesondere Photovoltaik und Windkraft, sowie
dem gleichzeitigen Anstieg neuer, leistungsstarker Verbraucher wie Elektrofahrzeuge und
Wärmepumpen, gerät dieses traditionelle System zunehmend unter Druck. Der gleichzeitige
Betrieb vieler dieser Verbraucher, beispielsweise während der abendlichen Spitzenlast, kann zu
lokalen Netzengpässen, Spannungsproblemen und letztlich zur Überlastung der Netzinfrastruktur
führen.

Ohne steuernde Eingriffe wären umfangreiche und kostspielige Netzausbaumaßnahmen
erforderlich, um diese Spitzenlasten zu bewältigen. Zudem stiege das Risiko von Redispatch-
Maßnahmen, bei denen die Einspeisung von Erzeugungsanlagen oder der Verbrauch von Lasten
angepasst werden müssen, um die Netzstabilität zu sichern. Diese Maßnahmen sind nicht nur
teuer, sondern auch mit Effizienzverlusten verbunden. Die regulatorischen Änderungen durch §14a
EnWG und die Einführung zeitvariabler Netzentgelte stellen eine Antwort auf diese
Herausforderungen dar und zielen darauf ab, Netzbetreiber, Lieferanten und Messstellenbetreiber
mit den notwendigen Instrumenten auszustatten, um diesen Wandel aktiv zu gestalten [^7].

Die Neuregelung des §14a EnWG verfolgt mehrere zentrale Ziele:

1. Gewährleistung der Netzsicherheit und -stabilität: Durch die Möglichkeit der
temporären Leistungsreduzierung bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen sollen lokale
Netzengpässe vermieden und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Dies ist
insbesondere wichtig in Zeiten hoher Nachfrage oder bei instabilen
Einspeiseverhältnissen.

2. Effiziente Integration neuer Verbraucher: Der §14a EnWG schafft die rechtliche
Grundlage dafür, dass der Anschluss von Wärmepumpen, Ladepunkten und
Stromspeichern nicht mehr von aufwendigen und langwierigen Netzausbaumaßnahmen
abhängig ist. Stattdessen wird der Netzbetreiber in die Lage versetzt, durch intelligente
Steuerung eine Vielzahl von Anlagen anzuschließen.

3. Reduzierung von Netzausbaukosten: Indem Spitzenlasten durch gezielte Steuerung
geglättet werden, kann der Bedarf an kostspieligem und zeitintensivem Netzausbau
reduziert oder zumindest verzögert werden. Dies entlastet letztlich die Netzentgeltzahler.

4. Förderung intelligenter Messsysteme (iMSys): Die Steuerung von Verbrauchern und
die Abrechnung zeitvariabler Netzentgelte setzen eine moderne Messinfrastruktur voraus.
Der §14a EnWG fördert somit indirekt den Rollout von intelligenten Messsystemen, die für
die Digitalisierung der Energiewende unerlässlich sind [^7].

5. Vermeidung von Redispatch-Maßnahmen: Durch die Nutzung flexibler Lasten zur
Netzstabilisierung kann die Notwendigkeit, Erzeugungsanlagen herunterzufahren oder
hochzufahren, reduziert werden, was zu einer effizienteren Nutzung der vorhandenen
Erzeugungskapazitäten führt.

Kernziele der Neuregelung



Die konkrete Umsetzung des §14a EnWG erfolgt über Festlegungen der Bundesnetzagentur. Diese
Festlegungen sind Verwaltungsakte mit Außenwirkung, die die Rechte und Pflichten der
Marktteilnehmer detailliert regeln.

Im Zentrum der Neuregelung stehen die sogenannten steuerbaren Verbrauchseinrichtungen
(SteuVE). Dazu zählen insbesondere:

Wärmepumpen
Ladepunkte für Elektrofahrzeuge (Wallboxen)
Stromspeicher (sowohl Heimspeicher als auch größere Batteriespeicher)

Die Kernidee ist, dass Netzbetreiber die Möglichkeit erhalten, die Leistungsaufnahme dieser Geräte
bei drohenden Netzengpässen temporär zu reduzieren. Dies erfolgt jedoch nicht willkürlich,
sondern innerhalb klar definierter Grenzen und unter Wahrung eines Mindestbezugs. Die
Festlegung sieht in der Regel drei Stufen der Steuerung vor, die eine gestaffelte Reaktion auf
Netzengpässe ermöglichen. Für die Verbraucher bedeutet dies eine leichte Komforteinbuße, die
jedoch durch finanzielle Anreize, primär in Form reduzierter Netzentgelte, kompensiert wird. Die
genaue Ausgestaltung der Steuerungsparameter und der Anreizsysteme ist Gegenstand der
BNetzA-Festlegungen.

Netzbetreiber spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des §14a EnWG. Sie sind verpflichtet,
steuerbare Verbrauchseinrichtungen an das Netz anzuschließen und die Steuerungsmöglichkeiten
zu nutzen, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Im Gegenzug für die Möglichkeit der Steuerung
erhalten die Betreiber von SteuVEs reduzierte Netzentgelte. Diese Netzentgeltreduzierung ist der
wesentliche Anreiz für die Verbraucher, sich dem neuen System anzuschließen. Die genaue Höhe
und Struktur dieser reduzierten Netzentgelte ist ein Kernpunkt der Festlegungen der BNetzA und
wird im Kontext von Konsultationsverfahren zur zukünftigen Netzentgeltsystematik diskutiert [^2,
^3, ^4].

Die BNetzA nutzt dabei verschiedene Festlegungsstufen, um den Regulierungsrahmen zu
präzisieren. Dies umfasst Rahmenfestlegungen (Ebene 1), Methodenfestlegungen (Ebene 2) und
perioden- oder unternehmensbezogene Festlegungen (Ebene 3) [^5]. Der §14a EnWG und die
damit verbundenen Anreize sind Teil dieser umfassenden Neugestaltung des
Regulierungsrahmens, die darauf abzielt, Effizienz und Transparenz zu erhöhen.
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Die technische Grundlage für die Umsetzung des §14a EnWG sind intelligente Messsysteme
(iMSys), umgangssprachlich auch Smart Meter genannt. Diese Systeme sind in der Lage,
Verbrauchsdaten in Echtzeit zu erfassen und zu kommunizieren sowie Steuerbefehle zu empfangen
und umzusetzen. Ohne iMSys wäre eine präzise Steuerung von SteuVEs und die korrekte
Abrechnung von zeitvariablen Netzentgelten nicht möglich. Die Messstellenbetreiber sind daher
wichtige Akteure bei der Implementierung der neuen Regelungen [^7]. Der Rollout der iMSys ist
ein weiteres zentrales Element der Digitalisierung der Energiewende, das eng mit den
Anforderungen des §14a EnWG verknüpft ist.

Die Neuregelung des §14a EnWG trat am 1. Januar 2024 in Kraft. Mit diesem Datum begann die
rechtliche Verpflichtung der Netzbetreiber, die neuen Regelungen anzuwenden und die Anreize für
steuerbare Verbrauchseinrichtungen anzubieten. Dies stellte eine signifikante Umstellung für alle
beteiligten Akteure dar. Netzbetreiber mussten ihre Prozesse anpassen, Lieferanten ihre
Tarifstrukturen überdenken und Messstellenbetreiber den iMSys-Rollout vorantreiben, um die
technischen Voraussetzungen zu schaffen [^7].

Die anfängliche Phase war geprägt von der Notwendigkeit, schnellstmöglich praktikable Lösungen
zu entwickeln, um den Anschluss neuer Anlagen nicht zu verzögern. Gleichzeitig begann die
BNetzA mit der Ausarbeitung der detaillierten Festlegungen, die die gesetzlichen Vorgaben mit
Leben füllen sollten.

Obwohl der §14a EnWG im Januar 2024 in Kraft trat, ist die konkrete Ausgestaltung und
Feinjustierung der Regelungen ein fortlaufender Prozess. Die BNetzA spielt hierbei eine
entscheidende Rolle, indem sie durch verschiedene Festlegungsverfahren die Details der
Umsetzung präzisiert. Diese Verfahren umfassen umfassende Konsultationen, in denen Stakeholder
wie Netzbetreiber, Lieferanten, Verbände und Verbraucher die Möglichkeit erhalten,
Stellungnahmen abzugeben und die Entwürfe zu diskutieren.

Beispielsweise hat die BNetzA bereits im Dezember 2023 ein Eckpunktepapier zur Konsultation
gestellt, welches die bundesweite Verteilung von Mehrbelastungen aus der Integration von
Stromerzeugungsanlagen thematisierte [^8]. Solche Konsultationen sind entscheidend, um die
vielfältigen Perspektiven der Marktteilnehmer zu berücksichtigen und eine ausgewogene Lösung zu
finden.

Weitere, in den Jahren 2024 und 2025 stattfindende Konsultationsverfahren, wie beispielsweise im
Rahmen des "NEST-Prozesses" (Neue Regulierungsökonomie Strom und Gas) [^6, ^9] oder die
Konsultationen zu den Festlegungsverfahren zum zukünftigen Regulierungsrahmen ("MARGIT
2026") [^1], sind direkt oder indirekt mit der Implementierung des §14a EnWG verknüpft. Sie
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dienen dazu, die Auswirkungen der Neuregelung auf Netzentgelte, Kapazitätsmanagement und
Effizienzvergleiche zu bewerten und die Methodik der Kostenverteilung und Anreizsetzung weiter
zu verfeinern [^1, ^2, ^3]. Die Große Beschlusskammer Energie der BNetzA ist dabei federführend
bei der Entwicklung dieser Rahmenfestlegungen und Methodenfestlegungen [^5]. Der Prozess ist
dynamisch; Festlegungsentwürfe werden veröffentlicht, konsultiert und anschließend finalisiert, um
den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden [^6].

Die Reform der allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS), die ebenfalls Gegenstand von
Konsultationen ist [^4], wird die durch §14a EnWG geschaffenen Grundlagen weiter konkretisieren
und die Integration steuerbarer Lasten in die Netzentgeltstrukturen einbetten. Dies zeigt, dass das
Inkrafttreten des Gesetzes lediglich der Startpunkt für einen umfassenden regulatorischen
Gestaltungsprozess war und ist.

Die Neuregelung des §14a EnWG birgt ein enormes Potenzial für die Stabilisierung der Stromnetze
und die effiziente Integration der Elektromobilität und Wärmewende. Durch die intelligente
Steuerung von Verbrauchern können Engpässe vermieden, der Netzausbaubedarf reduziert und die
Gesamtsystemkosten gesenkt werden. Gleichzeitig fördert die Regelung die Akzeptanz und den
Rollout von intelligenten Messsystemen, die als Rückgrat der digitalen Energiewende dienen.

Dennoch sind auch Herausforderungen zu meistern. Dazu gehören die technische Umsetzung in
der Breite, die Gewährleistung der Datensicherheit und des Datenschutzes sowie die Akzeptanz bei
den Verbrauchern. Eine transparente Kommunikation der Vorteile und Funktionsweisen ist hier
essenziell. Zudem erfordert die dynamische Natur der Energiewende eine kontinuierliche
Anpassung und Präzisierung der regulatorischen Rahmenbedingungen.

Die bereits erwähnten Konsultationsverfahren und Festlegungsprozesse der BNetzA werden auch in
den kommenden Jahren eine zentrale Rolle spielen. Sie sind das Instrumentarium, mit dem die
Behörde die gesetzlichen Vorgaben des §14a EnWG an die technologischen Entwicklungen und die
Erfahrungen aus der Praxis anpasst. Die Diskussionen über die zukünftigen Regulierungsrahmen
wie MARGIT oder NEST [^1, ^9] werden die Effizienz der Netznutzung, die Verteilung von Kosten
und die Anreize für Innovationen weiter prägen. Die Festlegungen zur Netzentgeltsystematik sind
dabei von besonderer Bedeutung, da sie die finanziellen Anreize für die Teilnahme am §14a-Modell
direkt beeinflussen und somit maßgeblich über dessen Erfolg entscheiden werden. Die
kontinuierliche Konsultation mit Marktteilnehmern und die Berücksichtigung von Stellungnahmen
sind unerlässlich, um einen robusten und zukunftsfähigen Regulierungsrahmen zu schaffen [^4].

Ausblick und weitere Entwicklungen
Potenziale und Herausforderungen

Die Rolle laufender Konsultationsverfahren

Schlussfolgerung



Die Einführung und das Inkrafttreten des §14a EnWG im Januar 2024 stellen einen fundamentalen
Paradigmenwechsel in der deutschen Energiewirtschaft dar. Sie ermöglichen die aktive Steuerung
steuerbarer Verbrauchseinrichtungen und schaffen die Grundlage für eine effizientere und stabilere
Integration neuer Lasten in das Stromnetz. Während das Gesetz den Rahmen setzt, sind die
detaillierten Festlegungen der Bundesnetzagentur von entscheidender Bedeutung, um die
Prinzipien des §14a EnWG in die Praxis umzusetzen. Die fortlaufenden Konsultationsverfahren und
die Entwicklung weiterer regulatorischer Instrumente zeigen, dass die Gestaltung der
Energiewende ein dynamischer Prozess ist, in dem Gesetzgeber und Regulierungsbehörde Hand in
Hand arbeiten, um die Herausforderungen einer zunehmend dezentralen und erneuerbaren
Energieversorgung erfolgreich zu meistern. Die neue §14a-Festlegung ist somit nicht nur eine
Reaktion auf aktuelle Entwicklungen, sondern ein proaktiver Schritt hin zu einem intelligenten und
flexiblen Energiesystem der Zukunft.
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Die Transformation des Energiesystems hin zu einer dezentralen und von fluktuierenden
erneuerbaren Energien dominierten Versorgung stellt das Stromnetz vor erhebliche
Herausforderungen. Um die Stabilität des Netzes auch in Zukunft zu gewährleisten und Engpässe
zu vermeiden, rückt das Konzept der „steuerbaren Verbrauchseinrichtungen“ (SVE) zunehmend in
den Fokus. Dieses Kapitel widmet sich der präzisen Definition und Abgrenzung dieses Begriffs,
seiner rechtlichen Grundlage im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie den Implikationen für
Netzbetreiber, Lieferanten und Endverbraucher.

Die Energiewende ist geprägt durch einen kontinuierlichen Ausbau volatiler Erzeugungsanlagen wie
Windkraft und Photovoltaik. Dies führt zu einer erhöhten Dynamik und Komplexität im Stromnetz,
da die Erzeugung nicht immer synchron mit dem Verbrauch verläuft. Traditionell wurde die
Netzstabilität primär durch die Anpassung der Erzeugungsleistung an den Verbrauch sichergestellt.
Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien gewinnen jedoch flexible Verbraucher eine
entscheidende Rolle. Sie bieten das Potenzial, den Stromverbrauch gezielt an das verfügbare
Angebot anzupassen und somit das Netz zu entlasten. Dieses sogenannte Demand-Side
Management (Nachfrageseitiges Management) ist ein Eckpfeiler für ein resilientes und effizientes
Energiesystem der Zukunft [Siehe auch: Netzstabilität].

In diesem Kontext hat der Gesetzgeber mit der Neufassung des § 14a EnWG eine zentrale
rechtliche Grundlage geschaffen, um die Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen in das
Netzmanagement zu ermöglichen und zu fördern [^1, ^2]. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat
hierzu umfassende Festlegungen getroffen, die die konkrete Ausgestaltung und die
Rahmenbedingungen für die Steuerung dieser Anlagen definieren [^4].

Definition steuerbarer
Verbrauchseinrichtungen
Definition steuerbarer
Verbrauchseinrichtungen

1. Die Notwendigkeit der
Netzstabilisierung durch Lastmanagement



Die maßgebliche Rechtsgrundlage für steuerbare Verbrauchseinrichtungen findet sich in § 14a des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Diese Vorschrift wurde zuletzt umfassend novelliert, um den
gestiegenen Anforderungen an die Netzstabilität gerecht zu werden und die Integration flexibler
Verbraucher zu erleichtern [^1, ^2]. Im Kern ermächtigt § 14a EnWG die Netzbetreiber, den Bezug
von Strom aus dem Netz für bestimmte Verbrauchseinrichtungen temporär zu steuern oder zu
reduzieren, um drohende Überlastungen im Verteilnetz zu vermeiden.

Der Gesetzgeber verfolgt mit § 14a EnWG das Ziel, Anreize für die Nutzung flexibler Lasten zu
schaffen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Dies geschieht insbesondere
durch die Möglichkeit, den Betreibern steuerbarer Verbrauchseinrichtungen reduzierte
Netzentgelte anzubieten, wenn sie sich der Steuerung durch den Netzbetreiber unterwerfen [^6,
^7]. Die Bundesnetzagentur hat in ihren Rahmenfestlegungen, insbesondere der Festlegung zur
Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen (BK6-20-059), die Details der Umsetzung
präzisiert und die Rechte und Pflichten der beteiligten Akteure konkretisiert [^4]. Die Neuregelung
ist darauf ausgerichtet, die Netzstabilität auch bei weiter steigender Elektrifizierung von Sektoren
wie Verkehr (Elektromobilität) und Wärme (Wärmepumpen) langfristig zu sichern.

Der Begriff der "steuerbaren Verbrauchseinrichtung" umfasst Anlagen, die nach ihrer technischen
Beschaffenheit und ihrem Betriebszweck geeignet sind, ihren Strombezug auf Anforderung des
Netzbetreibers zu reduzieren oder zu verschieben. Die genaue Definition und die Kriterien für die
Einordnung einer Anlage als SVE werden durch die Festlegungen der Bundesnetzagentur
konkretisiert, basierend auf der Ermächtigung des § 14a EnWG.

Typischerweise fallen unter den Begriff der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen Anlagen, die
einen signifikanten Stromverbrauch aufweisen und deren Betrieb nicht zwingend an feste
Zeitpunkte gebunden ist, sondern eine gewisse Flexibilität zulässt. Dazu gehören insbesondere:

Private Ladepunkte für Elektrofahrzeuge (Wallboxen): Diese stellen einen
erheblichen und potenziell flexiblen Lastanteil dar. Die Ladezyklen von Elektrofahrzeugen
können oft über mehrere Stunden gestreckt werden, was eine temporäre Reduzierung
oder Verschiebung des Ladevorgangs ermöglicht, ohne die Mobilitätsbedürfnisse des
Nutzers wesentlich zu beeinträchtigen. Die Ladeleistung kann bei Engpässen im Netz
gedrosselt oder unterbrochen werden.
Wärmepumpen: Als zentrale Komponente moderner Heizsysteme sind Wärmepumpen,
insbesondere in Kombination mit Warmwasserspeichern, prädestiniert für die Steuerung.

2. Rechtliche Grundlage: § 14a
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

3. Definition und Abgrenzung steuerbarer
Verbrauchseinrichtungen



Die Wärmeerzeugung kann zeitlich verschoben werden, solange die
Komfortanforderungen der Nutzer (Raumtemperatur, Warmwasserverfügbarkeit)
gewährleistet bleiben. Ein kurzzeitiger Ausfall oder eine Reduzierung des Betriebs führt in
der Regel nicht zu einem sofortigen Komfortverlust.
Stationäre Batteriespeichersysteme: Diese Systeme, die oft in Verbindung mit
Photovoltaikanlagen betrieben werden, können nicht nur überschüssigen Solarstrom
speichern, sondern auch als steuerbare Verbraucher fungieren, indem sie ihren
Ladevorgang an die Netzauslastung anpassen. Sie können ihren Strombezug aus dem
Netz bei Bedarf reduzieren oder sogar Strom ins Netz einspeisen, um Engpässe zu
überbrücken.

Es ist wichtig zu betonen, dass nicht jede stromverbrauchende Anlage automatisch eine steuerbare
Verbrauchseinrichtung im Sinne des § 14a EnWG ist. Entscheidend sind hierbei die technischen
Voraussetzungen für die Fernsteuerbarkeit sowie die Bereitschaft des Betreibers, diese Steuerung
zuzulassen. Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen oder Fernseher fallen in der
Regel nicht unter diese Kategorie, da ihre Steuerung entweder nicht praktikabel ist, zu erheblichen
Komforteinbußen führen würde oder ihr individueller Leistungsbedarf zu gering ist, um
systemrelevant zu sein.

Die Abgrenzung erfolgt auch anhand von Leistungsschwellen, die in den Festlegungen der BNetzA
definiert werden. Anlagen unterhalb einer bestimmten Anschlussleistung (z.B. 4,2 kW) können von
der Steuerung ausgenommen sein, da ihr Beitrag zur Netzstabilisierung als marginal angesehen
wird.

Die effektive Steuerung von Verbrauchseinrichtungen erfordert eine geeignete technische
Infrastruktur. Im Zentrum steht die Fernsteuerbarkeit der Anlagen. Dies bedeutet, dass der
Netzbetreiber oder ein beauftragter Dritter (z.B. ein Aggregator) in der Lage sein muss, die
Leistung der SVE aus der Ferne zu beeinflussen. Dies wird in der Regel durch digitale
Kommunikationswege und spezielle Steuereinheiten ermöglicht.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei das Intelligente Messsystem (iMSys), auch bekannt als
Smart Meter. Die Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) im Jahr 2025 sieht einen
beschleunigten Rollout intelligenter Messsysteme vor [^5]. Diese Systeme sind nicht nur für die
Erfassung von Verbrauchsdaten in nahezu Echtzeit zuständig, sondern dienen auch als zentrale
Kommunikationsplattform für die Steuerung von SVEs. Über das Smart Meter Gateway können
Steuersignale vom Netzbetreiber an die angeschlossenen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen
gesendet werden, welche dann ihren Betrieb entsprechend anpassen.

Die Anforderungen an die Kommunikation und Steuerung umfassen typischerweise:

4. Technische Voraussetzungen und
Kommunikationsinfrastruktur



Standardisierte Schnittstellen: Um die Interoperabilität verschiedener Geräte und
Systeme zu gewährleisten.
Sichere Datenübertragung: Schutz vor unbefugtem Zugriff und Manipulation.
Echtzeitfähigkeit: Die Fähigkeit, auf kritische Netzzustände schnell zu reagieren.
Rückmeldefähigkeit: Die SVE sollte in der Lage sein, ihren aktuellen Status oder die
erfolgte Steuerung an den Netzbetreiber zurückzumelden.

Ohne diese technische Infrastruktur ist eine effiziente und zuverlässige Steuerung der
Verbrauchseinrichtungen nicht möglich. Der Ausbau und die Weiterentwicklung dieser
Technologien sind daher entscheidend für den Erfolg des § 14a EnWG.

Die Steuerung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen durch den Netzbetreiber erfolgt in der Regel
temporär und situationsbezogen, um lokale Netzengpässe zu vermeiden oder aufzulösen. Die
genauen Mechanismen sind in den Festlegungen der Bundesnetzagentur detailliert beschrieben.
Grundsätzlich gibt es zwei Hauptansätze:

1. Direkte Steuerung: Der Netzbetreiber sendet direkt ein Signal an die SVE, um deren
Leistung zu reduzieren oder eine Lade-/Betriebspause einzuleiten. Dies geschieht in der
Regel nur bei konkreten Netzengpässen und für eine begrenzte Dauer.

2. Indirekte Steuerung über variable Netzentgelte: Dies ist der primäre
Anreizmechanismus. Betreiber von SVEs, die sich der Steuerung unterwerfen, profitieren
von reduzierten Netzentgelten [^1, ^2, ^6]. Die Höhe der Reduktion wird von der
Bundesnetzagentur festgelegt und soll den Wert der Flexibilität widerspiegeln, den die
SVE dem Netz zur Verfügung stellt. Es können auch zeitvariable Netzentgelte zum Einsatz
kommen, die Anreize schaffen, den Verbrauch in Zeiten hoher Netzauslastung zu
reduzieren und in Zeiten geringer Auslastung zu erhöhen [^6].

Die Reduzierung der Netzentgelte dient als finanzieller Anreiz für die Betreiber, die potenziellen
Komforteinschränkungen durch die Steuerung zu akzeptieren [^3]. Es ist ein Kompromiss zwischen
der Wahrung der Versorgungsqualität und der Notwendigkeit, das Netz effizient und stabil zu
betreiben. Die Ausgestaltung der Entgelte muss dabei eine faire Verteilung der Kosten und Nutzen
gewährleisten und gleichzeitig die Akzeptanz bei den Endkunden fördern. Die Bundesnetzagentur
hat hierzu umfangreiche Analysen und Konsultationen durchgeführt, um ein ausgewogenes System
zu schaffen.

5. Mechanismen der Steuerung und
Anreizsysteme

6. Vorteile und Herausforderungen der
Neuregelung



Die Neuregelung des § 14a EnWG und die verstärkte Integration steuerbarer
Verbrauchseinrichtungen bieten eine Vielzahl von Vorteilen für das gesamte Energiesystem:

Erhöhte Netzstabilität: Durch die Möglichkeit, Lastspitzen zu kappen und den
Verbrauch an die Erzeugung anzupassen, können Netzengpässe vermieden und die
Stabilität der Verteilnetze signifikant verbessert werden. Dies reduziert das Risiko von
Stromausfällen.
Effizientere Nutzung der Netzinfrastruktur: Eine intelligente Steuerung ermöglicht
es, bestehende Netzkapazitäten optimal auszunutzen. Dies kann teure und langwierige
Netzausbaumaßnahmen zumindest teilweise verzögern oder reduzieren. [Siehe auch:
Netzentgelte]
Bessere Integration erneuerbarer Energien: Steuerbare Verbrauchseinrichtungen
können überschüssigen Strom aus Wind- und Solaranlagen aufnehmen, wenn dieser
reichlich vorhanden ist, und so die Abregelung erneuerbarer Erzeugung reduzieren.
Kosteneinsparungen: Die Vermeidung von Netzengpässen und der intelligentere
Betrieb des Netzes können langfristig zu geringeren Kosten für das Gesamtsystem führen,
wovon letztlich alle Stromkunden profitieren können [^3].

Gleichwohl bestehen auch Herausforderungen bei der Implementierung:

Akzeptanz bei Verbrauchern: Die Bereitschaft der Endkunden, sich der Steuerung ihrer
Anlagen zu unterwerfen, hängt stark von der Höhe der finanziellen Anreize und der
Transparenz der Steuermechanismen ab. Komforteinbußen müssen minimiert werden.
Technische Komplexität: Die Integration und Steuerung einer großen Anzahl
heterogener Anlagen erfordert robuste und interoperable technische Lösungen sowie eine
leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur.
Datenschutz und Datensicherheit: Die Erfassung und Übertragung von
Verbrauchsdaten und Steuersignalen wirft Fragen des Datenschutzes und der
Datensicherheit auf, die adäquat adressiert werden müssen.
Regulatorischer Rahmen: Die kontinuierliche Anpassung des regulatorischen Rahmens
an die technologische Entwicklung und die Marktdynamik ist eine fortwährende Aufgabe
für die Bundesnetzagentur und den Gesetzgeber.

Die Bedeutung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen wird in den kommenden Jahren weiter
zunehmen. Mit dem fortschreitenden Ausbau der Elektromobilität und der Verbreitung von
Wärmepumpen wird der Anteil flexibler Lasten im Verteilnetz exponentiell wachsen. SVEs werden
zu einem integralen Bestandteil eines intelligenten, dezentralen und auf erneuerbaren Energien
basierenden Energiesystems.

In Zukunft könnten SVEs nicht nur zur lokalen Netzstabilisierung beitragen, sondern auch in
größerem Umfang aggregiert werden, um Systemdienstleistungen für die

7. Ausblick: Die Rolle der SVE im
zukünftigen Energiesystem



Übertragungsnetzbetreiber bereitzustellen. Dies würde die Flexibilität des gesamten Stromsystems
weiter erhöhen und die Notwendigkeit konventioneller Kraftwerksleistung zur Netzstabilisierung
reduzieren. Die Digitalisierung des Energiesystems und der Rollout intelligenter Messsysteme sind
dabei entscheidende Enabler für diese Entwicklung [^5].

Die erfolgreiche Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen ist somit ein Schlüssel zur
Bewältigung der Herausforderungen der Energiewende und zur Erreichung der Klimaschutzziele.
Sie erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Gesetzgeber, Regulierungsbehörden,
Netzbetreibern, Herstellern und den Endverbrauchern, um die technischen, wirtschaftlichen und
sozialen Potenziale voll auszuschöpfen. [Siehe auch: Demand-Side Management]

[^1] Quelle 1: Neuregelung § 14a EnWG - steuerbare Verbrauchseinrichtungen.
(Zusammenfassung: Alle Informationen rund um die Neuregelung. Die neue Ausgestaltung der §
14a-Regelung durch die Bundesnetzagentur dient dazu, die Netzstabilität auch in Zukunft
sicherzustellen. Hier informieren wir darüber, was das für Sie und Ihren Netzans...) [^2] Quelle 2:
Neuregelung § 14a EnWG - steuerbare Verbrauchseinrichtungen. (Zusammenfassung: Alle
Informationen rund um die Neuregelung. Die neue Ausgestaltung der § 14a-Regelung durch die
Bundesnetzagentur dient dazu, die Netzstabilität auch in Zukunft sicherzustellen. Hier informieren
wir darüber, was das für Sie und Ihren Netzans...) [^3] Quelle 3: Wissenswertes zu § 14a EnWG.
(Zusammenfassung: 1. Wissenswertes zu § 14a EnWG 2. Vorteile der Neuerungen für
Anlagenbetreibende 3. Wissenswertes für Installateurinnen. Immer mehr Haushalte und
Unternehmen setzen auf Solarstrom, um ihre Stromkosten dauerhaft zu senken. Doch je mehr
Strom erzeugt wird, desto wichtiger wird ein stabiles und intelligent...) [^4] Quelle 4: Große Be­
schlusskammer Energie Zwischenstand des NEST Prozesses zum Sommer 2025.
(Zusammenfassung: Aktuelles Termine Rahmenfestlegungen (Ebene 1) Methodenfestlegungen
(Ebene 2) Perioden- oder unternehmensbezogene Festlegungen (Ebene 3) Verfahrensübersicht
Zeitplanung Eckpunktepapier zu Nachfolgeregelungen für ARegV...) [^5] Quelle 5: Checkliste
MsbG-Novelle Übersicht über zentrale Inhalte der Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes 2025.
(Zusammenfassung: Am 24.02.2025 wurde das Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts
zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und
ist damit in Kraft getreten. ...) [^6] Quelle 6: Magazin Energiewende Regulatorische Änderungen
durch §14a EnWG und zeitvariable Netzentgelte: Was Netzbetreiber und Lieferanten jetzt wissen
müssen. (Zusammenfassung: Energiewende Gesetzesvorgaben Mit §14a EnWG und der Einführung
zeitvariabler Netzentgelte entstehen für Netzbetreiber, Lieferanten und Messstellenbetrei...) [^7]
Quelle 7: Beschlusskammer 8 Regulierung Netzentgelte Strom. (Zusammenfassung: Aktuelles
Formulare / Erhebungsbögen Transparenz Informationen / Rundschreiben Erlösobergrenzen
Netzentgelte Kraftwerksthemen Redispatchkosten Aufsichtsverfahren Messstellenbetrieb Jahres-/
Tätigkeitsabschlüsse § 6b EnWG Über die BK8 Die Beschlussk...)
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Die Energiewende, charakterisiert durch den Übergang von fossilen zu erneuerbaren
Energiequellen, stellt das Stromnetz vor tiefgreifende Herausforderungen. Insbesondere die
zunehmende Elektrifizierung des Wärme- und Mobilitätssektors durch Wärmepumpen und
Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge führt zu einer signifikanten Verschiebung der Lastprofile
und erfordert eine proaktive Anpassung der regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Stabilität
und Effizienz des Stromnetzes sind von entscheidender Bedeutung, um die Versorgungssicherheit
in einer zunehmend dezentralisierten und volatilen Energielandschaft zu gewährleisten. Dieser
Abschnitt widmet sich der spezifischen Betrachtung der Regelungen für diese beiden
Schlüsseltechnologien, insbesondere im Kontext des § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG),
der darauf abzielt, die Netzintegration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen zu optimieren und die
Systemstabilität zu sichern.

Der Wandel in der Energieversorgung ist geprägt durch eine wachsende Anzahl dezentraler
Erzeugungsanlagen, primär aus erneuerbaren Quellen wie Photovoltaik und Windkraft, sowie durch
eine steigende Anzahl von Verbrauchern, die bisher nicht direkt am Strommarkt partizipierten.
Während diese Entwicklung essenziell für die Dekarbonisierung ist, führt die fluktuierende
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Einspeisung erneuerbarer Energien und die steigende, oft unkoordinierte Nachfrage zu neuen
Herausforderungen für die Netzstabilität. Traditionelle Stromnetze waren primär für eine
unidirektionale Energieflussrichtung von großen, zentralen Kraftwerken zu passiven Verbrauchern
konzipiert. Die heutige Realität erfordert jedoch bidirektionale Flüsse und ein intelligentes
Management von Erzeugung und Verbrauch, um Engpässe zu vermeiden und die Frequenzstabilität
aufrechtzuerhalten.

In diesem Kontext gewinnen steuerbare Verbrauchseinrichtungen an Bedeutung. Sie bieten das
Potenzial, nicht nur als Last, sondern auch als flexible Ressource im System zu agieren, indem sie
ihre Leistungsaufnahme an die Verfügbarkeit von Strom und die Netzkapazität anpassen. Dies ist
eine zentrale Säule für das Gelingen der Energiewende und die Aufrechterhaltung der
Versorgungssicherheit. Die Bundesnetzagentur hat mit der Neuregelung des § 14a EnWG auf diese
Herausforderungen reagiert, um einen rechtlichen Rahmen für die Steuerung und Integration
dieser Verbraucher zu schaffen [^2].

Wärmepumpen sind eine zentrale Säule der Wärmewende und spielen eine entscheidende Rolle bei
der Dekarbonisierung des Gebäudesektors. Sie nutzen Umweltwärme – aus der Luft, dem Erdreich
oder dem Grundwasser – und wandeln diese mit einem hohen Wirkungsgrad in Heizwärme um.
Durch den Einsatz von Strom als Antriebsenergie ermöglichen sie eine direkte Sektorkopplung
zwischen dem Strom- und dem Wärmemarkt. Die Effizienz von Wärmepumpen wird durch die
Jahresarbeitszahl (JAZ) ausgedrückt, die das Verhältnis von abgegebener Wärmeenergie zu
aufgenommener elektrischer Energie beschreibt. Moderne Wärmepumpen erreichen JAZ-Werte von
3 bis 5 und darüber, was sie zu einer hoch effizienten Heiztechnologie macht.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Wärmepumpen steigt jedoch auch der elektrische
Leistungsbedarf, insbesondere in den kalten Wintermonaten, wenn der Heizbedarf am höchsten ist.
Dies kann zu erheblichen Lastspitzen im Stromnetz führen, insbesondere in Verteilnetzen. Um
diese Spitzen abzufedern und die Netzauslastung zu optimieren, ist eine intelligente Steuerung der
Wärmepumpen unerlässlich. Die meisten modernen Wärmepumpen verfügen über interne Speicher
(Warmwasserspeicher, Pufferspeicher), die eine thermische Trägheit bieten. Diese Trägheit kann
genutzt werden, um die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe zeitlich zu verschieben, ohne den
Komfortverlust für die Nutzer. So können Wärmepumpen beispielsweise in Zeiten hoher
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien oder niedriger Netzauslastung verstärkt betrieben
werden, um Wärme zu speichern, und in Zeiten hoher Netzbelastung ihre Leistungsaufnahme
reduzieren.

Durch die Integration in Smart-Grid-Konzepte und die Nutzung digitaler Steuerungsmöglichkeiten
können Wärmepumpen zu flexiblen Lasten werden. Dies ermöglicht es Netzbetreibern, bei
drohenden Engpässen die Leistungsaufnahme gezielt und kurzzeitig zu drosseln. Im Gegenzug für
diese Bereitstellung von Flexibilität profitieren Anlagenbetreibende von reduzierten Netzentgelten,

Wärmepumpen als Schlüsseltechnologie
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was einen finanziellen Anreiz für die Teilnahme am Flexibilitätsmarkt darstellt [^1]. Diese
Regelungen sind entscheidend, um die Wärmepumpenflotte nicht nur als Verbraucher, sondern als
aktiven Bestandteil eines stabilen Energiesystems zu etablieren.

Der rapide Hochlauf der Elektromobilität ist ein weiterer zentraler Pfeiler der Verkehrswende und
führt zu einem erheblichen Anstieg der elektrischen Last im Verteilnetz. Elektrofahrzeuge (EVs)
stellen mit ihrer hohen Ladeleistung – von wenigen Kilowatt bei Haushaltsladepunkten bis zu
mehreren hundert Kilowatt bei Schnellladestationen – eine signifikante Herausforderung für die
Netzinfrastruktur dar. Eine unkoordinierte Ladung, insbesondere zu Spitzenlastzeiten wie
Feierabend, kann zu lokalen Überlastungen der Netze und damit zu Störungen der
Versorgungssicherheit führen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind intelligente Ladekonzepte unerlässlich. Smart
Charging ermöglicht es, den Ladevorgang eines Elektrofahrzeugs an die Verfügbarkeit von
Netzkapazität und Stromangebot anzupassen. Dies kann durch verschiedene Mechanismen
geschehen:

Zeitliche Verschiebung: Verschiebung des Ladevorgangs in Zeiten geringer
Netzauslastung oder hoher Verfügbarkeit erneuerbarer Energien.
Leistungsanpassung: Reduzierung der Ladeleistung bei Engpässen im Netz.
Bidirektionales Laden (Vehicle-to-Grid, V2G): Zukünftig könnten Elektrofahrzeuge
nicht nur Strom aufnehmen, sondern auch bei Bedarf ins Netz zurückspeisen und so als
mobile Speicher zur Netzstabilisierung beitragen. Dies eröffnet völlig neue
Flexibilitätspotenziale, erfordert jedoch eine entsprechende technische Infrastruktur und
regulatorische Rahmenbedingungen.

Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist dabei vielfältig: private Wallboxen, öffentliche
Ladestationen und gewerbliche Ladehub. Jede dieser Kategorien hat spezifische Anforderungen an
die Netzintegration und Steuerung. Die Neuregelung des § 14a EnWG adressiert auch diese
Ladeeinrichtungen als steuerbare Verbraucher, um eine geordnete Netzintegration zu
gewährleisten und die negativen Auswirkungen unkoordinierter Ladung zu minimieren [^2]. Durch
die Möglichkeit der Steuerung können Netzbetreiber bei Bedarf die Ladeleistung von
Elektrofahrzeugen temporär reduzieren, um Netzüberlastungen zu vermeiden. Auch hier profitieren
die Betreiber der Ladeeinrichtungen von reduzierten Netzentgelten, was die Akzeptanz und den
Anreiz zur Teilnahme an solchen Steuerungsmaßnahmen erhöht [^1]. Die Rolle von Aggregatoren,
die mehrere Ladeeinrichtungen bündeln und deren Flexibilität dem Netz zur Verfügung stellen, wird
in diesem Kontext ebenfalls zunehmend wichtiger.

Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge
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Die Neuregelung des § 14a EnWG durch die Bundesnetzagentur stellt einen Meilenstein für die
Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen dar. Sie zielt darauf ab, die Netzstabilität auch in
Zukunft sicherzustellen, indem sie Netzbetreibern die Möglichkeit gibt, bei drohenden Engpässen
die Leistungsaufnahme von bestimmten Verbrauchern temporär zu reduzieren [^2]. Gleichzeitig
schafft sie finanzielle Anreize für die Anlagenbetreibenden, diese Flexibilität bereitzustellen.

Die Kernziele der Neuregelung sind:

1. Netzstabilität: Verhinderung von Überlastungen im Verteilnetz, die durch den
gleichzeitigen Betrieb vieler Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen entstehen könnten.

2. Kostenoptimierung: Vermeidung teurer Netzausbaumaßnahmen durch intelligentes
Lastmanagement.

3. Integration erneuerbarer Energien: Bessere Ausnutzung von Strom aus erneuerbaren
Quellen durch Anpassung der Last an das Angebot.

4. Transparenz und Fairness: Schaffung eines transparenten und diskriminierungsfreien
Rahmens für alle beteiligten Akteure.

Mechanismen der Steuerung: Die Neuregelung sieht vor, dass Netzbetreiber unter bestimmten
Bedingungen die Leistungsaufnahme von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die nach dem 1.
Januar 2024 in Betrieb genommen wurden oder werden, vorübergehend reduzieren dürfen. Dies
geschieht in der Regel in Abstufungen, um den Komfort der Nutzer so wenig wie möglich zu
beeinträchtigen. Die Reduktion darf die Mindestleistung von 4,2 kW pro Anlage nicht
unterschreiten, um eine Grundversorgung sicherzustellen. Für bestehende Anlagen, die vor dem 1.
Januar 2024 in Betrieb genommen wurden, gilt ein Bestandsschutz; sie können jedoch freiwillig an
der Regelung teilnehmen und ebenfalls von den Vorteilen profitieren.

Vorteile für Anlagenbetreibende: Anlagenbetreibende, die ihre Wärmepumpen oder
Ladeeinrichtungen als steuerbare Verbrauchseinrichtungen anmelden, profitieren von reduzierten
Netzentgelten [^1], [^2]. Diese Entlastung soll den Anreiz schaffen, die für die Netzstabilität
notwendige Flexibilität bereitzustellen. Die genaue Ausgestaltung der Netzentgeltreduzierung wird
von der Bundesnetzagentur festgelegt und kann unterschiedliche Modelle umfassen, beispielsweise
pauschale Reduzierungen oder eine leistungsbezogene Vergütung der Flexibilität.

Technische Anforderungen: Für die Umsetzung der Steuerung sind technische Voraussetzungen
erforderlich. Dazu gehören in der Regel intelligente Messsysteme (Smart Meter), die eine
Fernauslesung und -steuerung der Anlagen ermöglichen. Zudem müssen die Anlagen selbst über
entsprechende Schnittstellen verfügen, die eine Kommunikation mit dem Netzbetreiber oder einem
autorisierten Dienstleister erlauben. Installateure spielen eine wichtige Rolle bei der
ordnungsgemäßen Installation und Konfiguration dieser Systeme, um die Kompatibilität mit den
Netzanforderungen sicherzustellen [^1].

Die Neuregelung des § 14a EnWG: Ein
Instrument zur Netzstabilisierung



Rolle der Bundesnetzagentur und Netzbetreiber: Die Bundesnetzagentur ist für die
Festlegung und Überwachung der Rahmenbedingungen verantwortlich. Sie stellt sicher, dass die
Regelungen diskriminierungsfrei angewendet werden und die Interessen aller Marktteilnehmer
berücksichtigt werden. Die Netzbetreiber sind für die technische Umsetzung der Steuerung und die
Kommunikation mit den Anlagenbetreibenden zuständig. Sie müssen die Netzzustände
überwachen und bei Bedarf die Steuerungsmaßnahmen einleiten. Dabei ist es entscheidend, dass
die Eingriffe transparent und nachvollziehbar erfolgen.

Die intelligente Integration von Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen birgt enorme Synergien für
das Energiesystem. Beide Technologien können nicht nur als Verbraucher, sondern auch als aktive
Flexibilitätsgeber agieren. Durch die Sektorkopplung können Überschüsse aus der Stromerzeugung
(z.B. aus Photovoltaik) effizient in den Wärme- oder Mobilitätssektor überführt werden, was die
Gesamtsystemeffizienz steigert und die Abregelung von Erneuerbaren-Anlagen reduziert.

Trotz der vielversprechenden Potenziale stehen der Umsetzung auch Herausforderungen
gegenüber:

Technologische Komplexität: Die Interoperabilität verschiedener Geräte und
Plattformen sowie die Standardisierung von Kommunikationsprotokollen sind
entscheidend.
Datenschutz und Datensicherheit: Die Übertragung von Verbrauchsdaten und
Steuerungssignalen erfordert höchste Standards bei Datenschutz und IT-Sicherheit.
Verbraucherakzeptanz: Eine transparente Kommunikation über die Vorteile der
Steuerung und die Sicherstellung des Komforts sind essenziell, um die Akzeptanz bei den
Endkunden zu gewährleisten.
Regulatorische Weiterentwicklung: Der Rahmen des § 14a EnWG ist ein wichtiger
Schritt, doch die dynamische Entwicklung der Technologien und Märkte erfordert eine
kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung der Regelungen.

Zukünftig könnten weitere Entwicklungen wie die verstärkte Nutzung von Künstlicher Intelligenz
(KI) und maschinellem Lernen zur Optimierung der Lastprognose und Steuerung sowie die
Etablierung von lokalen Flexibilitätsmärkten die Integration weiter vorantreiben. In solchen Märkten
könnten Betreiber von Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen ihre Flexibilität direkt anbieten und
somit zusätzliche Erlöse generieren. Die Vision eines vollständig integrierten, intelligenten
Energiesystems, in dem jeder Verbraucher und jede Erzeugungsanlage einen Beitrag zur
Netzstabilität leistet, rückt damit näher. [Siehe Kapitel 7: Smart Grids und digitale Transformation
der Energiewirtschaft] oder [Siehe Kapitel 9: Rolle der Aggregatoren im Flexibilitätsmarkt].

Synergien, Herausforderungen und
Zukunftsaspekte

Fazit



Die Neuregelung des § 14a EnWG ist ein entscheidender Schritt zur Bewältigung der
Herausforderungen, die mit der zunehmenden Elektrifizierung durch Wärmepumpen und
Ladeeinrichtungen einhergehen. Sie schafft den notwendigen regulatorischen Rahmen, um diese
essenziellen Technologien der Energiewende intelligent und netzdienlich in das Stromsystem zu
integrieren. Durch die Möglichkeit der Steuerung und die Gewährung von Netzentgeltvorteilen wird
ein Anreizsystem geschaffen, das sowohl die Netzstabilität fördert als auch die Wirtschaftlichkeit
für die Anlagenbetreibenden verbessert. Die erfolgreiche Umsetzung erfordert jedoch weiterhin
eine enge Zusammenarbeit zwischen Gesetzgeber, Netzbetreibern, Herstellern und Verbrauchern,
um die Potenziale dieser Technologien voll auszuschöpfen und eine sichere und nachhaltige
Energieversorgung für die Zukunft zu gewährleisten.

[^1]: SMA. (2025). Wissenswertes zu § 14a EnWG 2025. (Online-Artikel, aktualisiert am
18.11.2025). 1. Wissenswertes zu § 14a EnWG 2. Vorteile der Neuerungen für Anlagenbetreibende
3. Wissenswertes für Installateurinnen. Immer mehr Haushalte und Unternehmen setzen auf
Solarstrom, um ihre Stromkosten dauerhaft zu senken. Doch je mehr Strom erzeugt wird, desto
wichtiger wird ein stabiles und intelligent...

[^2]: Netze BW. (2025). Neuregelung § 14a EnWG - steuerbare Verbrauchseinrichtungen. (Online-
Artikel, aktualisiert am 18.11.2025). Alle Informationen rund um die Neuregelung Die neue
Ausgestaltung der § 14a-Regelung durch die Bundesnetzagentur dient dazu, die Netzstabilität auch
in Zukunft sicherzustellen. Hier informieren wir darüber, was das für Sie und Ihren Netzans...
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Die Transformation des Energiesystems hin zu einer dezentralen und erneuerbaren Versorgung
stellt das Stromnetz vor signifikante Herausforderungen, bietet aber auch weitreichende Chancen.
Im Zentrum dieser Entwicklung stehen dezentrale Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen, die
zunehmend intelligente Steuerungsmechanismen erfordern, um Netzstabilität und
Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Insbesondere Klimaanlagen, die oft als Wärmepumpen
fungieren und somit sowohl kühlen als auch heizen können, sowie stationäre
Stromspeichersysteme gewinnen an Bedeutung. Diese Technologien sind nicht nur essenziell für
die Reduktion von Emissionen und die Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden, sondern auch
für die Bereitstellung von Flexibilität für das Stromnetz. Mit steigenden Leistungsgrößen und der
zunehmenden Verbreitung dieser Anlagen rücken regulatorische Rahmenbedingungen in den
Fokus, die deren Integration und Steuerung adressieren. Diese Seite analysiert die relevanten
Regelungen für Klimaanlagen und Stromspeicher mit einer elektrischen Leistung ab 4,2 kW und
beleuchtet deren Implikationen für Betreiber, Netzbetreiber und die Energiewende insgesamt.

Betroffene Anlagen:
Klimaanlagen und
Stromspeicher
Betroffene Anlagen: Klimaanlagen
und Stromspeicher
Einleitung: Die Rolle dezentraler Anlagen
in der Energiewende

Die Leistungsschwelle von 4,2 kW: Eine
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Die elektrische Leistungsschwelle von 4,2 kW dient in Deutschland als maßgebliche Grenze für
bestimmte regulatorische Anforderungen an dezentrale Energieanlagen. Diese Schwelle ist nicht
willkürlich gewählt, sondern oft historisch oder technisch begründet und dient der Abgrenzung
zwischen kleineren Haushaltsgeräten und Anlagen, die bereits eine signifikante Auswirkung auf das
Niederspannungsnetz haben können. Sie findet sich beispielsweise in den technischen
Anschlussregeln und in den Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Anlagen, die
diese Schwelle überschreiten, werden häufig als "steuerbare Verbrauchseinrichtungen" oder
"steuerbare Erzeugungsanlagen" klassifiziert und unterliegen spezifischen Meldepflichten sowie der
Möglichkeit einer netzseitigen Steuerung.

Die Relevanz dieser Schwelle ergibt sich insbesondere aus § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes
(EnWG), der es Netzbetreibern unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, die Leistung von
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und Erzeugungsanlagen anzupassen, um Netzengpässe zu
vermeiden und die Systemstabilität zu sichern [2]. Für Betreiber bedeutet das Überschreiten der
4,2 kW-Schwelle, dass ihre Anlage potenziell in das Engpassmanagement des Netzbetreibers
einbezogen werden kann, was wiederum Vorteile in Form von reduzierten Netzentgelten mit sich
bringen kann. Gleichzeitig sind damit technische Anforderungen an die Steuerbarkeit und
Kommunikation verbunden. Weitere Details zu den technischen Anschlussregeln

Moderne Klimaanlagen, insbesondere solche, die als reversible Wärmepumpen konzipiert sind,
haben sich von reinen Komfortgeräten zu integralen Bestandteilen eines energieeffizienten
Gebäudebetriebs entwickelt. Sie ermöglichen nicht nur die Kühlung in den Sommermonaten,
sondern auch eine effiziente Beheizung in der Übergangszeit und im Winter. Die Leistungsfähigkeit
dieser Systeme hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, und viele Anlagen, die in
Gewerbe, aber auch in größeren Wohngebäuden zum Einsatz kommen, überschreiten problemlos
die elektrische Anschlussleistung von 4,2 kW. Ihre steigende Verbreitung, bedingt durch höhere
Komfortansprüche und die Notwendigkeit zur Dekarbonisierung des Wärmesektors, macht sie zu
einem wichtigen Faktor für das Stromnetz.

Aus netztechnischer Sicht stellen Klimaanlagen, insbesondere bei hohen Außentemperaturen, eine
signifikante Last dar, die zu Spitzen im Stromverbrauch führen kann. Wenn die elektrische
Leistungsaufnahme einer Klimaanlage 4,2 kW überschreitet, fällt sie oft unter die Kategorie der
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a EnWG [2]. Dies bedeutet, dass der
Netzbetreiber das Recht hat, die Leistungsaufnahme der Anlage temporär zu reduzieren oder zu
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verschieben, um das Stromnetz zu entlasten. Die genauen Bedingungen hierfür werden in der
Regel in den Netzzugangsverträgen und den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der
jeweiligen Netzbetreiber festgelegt.

Für Anlagenbetreiber ergeben sich daraus sowohl Pflichten als auch Potenziale. Einerseits müssen
sie die technischen Voraussetzungen für die Steuerbarkeit ihrer Anlage schaffen, was in der Regel
die Installation eines Smart Meter Gateways und entsprechende Kommunikationsschnittstellen
erfordert. Andererseits können Betreiber von einer Reduzierung der Netzentgelte profitieren, wenn
sie sich für eine solche Steuerbarkeit entscheiden. Dies schafft Anreize für die Investition in
effiziente und steuerbare Klimasysteme und fördert die aktive Teilnahme am Energiemarkt. Die
Herausforderung besteht darin, einen Ausgleich zwischen der Gewährleistung des Nutzerkomforts
und den Anforderungen der Netzstabilität zu finden.

Die Integration von Klimaanlagen als steuerbare Lasten birgt sowohl Herausforderungen als auch
Chancen. Eine zentrale Herausforderung ist das Management von Lastspitzen, die durch den
synchronisierten Betrieb vieler Klimaanlagen entstehen können, insbesondere an heißen Tagen.
Eine intelligente Steuerung ermöglicht es, diese Lasten zu glätten und die Netzinfrastruktur zu
schonen. Die Chance liegt in der Nutzung des Flexibilitätspotenzials von Klimaanlagen für das
Demand-Side-Management (DSM). Durch die gezielte Vorverlagerung oder Verschiebung von Kühl-
oder Heizzyklen können Klimaanlagen dazu beitragen, Überschüsse aus erneuerbaren Energien
aufzunehmen oder Engpässe zu überbrücken. Dies erfordert jedoch eine enge Koordination
zwischen Anlagenbetreibern, Energieversorgern und Netzbetreibern sowie innovative
Steuerungslösungen. Vertiefende Betrachtungen zum Demand-Side-Management

Stationäre Stromspeichersysteme, insbesondere Batteriespeicher, sind eine Schlüsseltechnologie
für die Transformation des Energiesystems. Sie ermöglichen die zeitliche Entkopplung von
Stromerzeugung und -verbrauch und tragen maßgeblich zur Erhöhung des Eigenverbrauchs von
lokal erzeugtem Strom (z.B. aus Photovoltaik-Anlagen) bei. Darüber hinaus können sie eine Vielzahl
von Netzdienstleistungen erbringen, darunter die Bereitstellung von Regelenergie, die
Stabilisierung der Netzfrequenz und die Entlastung von Netzengpässen. Die Flexibilität, die
Stromspeicher bieten, ist entscheidend, um die fluktuierende Einspeisung erneuerbarer Energien in
ein stabiles Gesamtsystem zu integrieren.

Herausforderungen und Chancen

Stromspeichersysteme: Schlüssel zur
Flexibilität
Rolle im Energiesystem
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Die technische Entwicklung von Stromspeichersystemen, insbesondere Lithium-Ionen-Batterien,
schreitet rasant voran. Die Speicherkapazitäten und die Lade-/Entladeleistungen nehmen stetig zu,
während die Kosten sinken. Viele moderne Heimspeichersysteme sowie kleinere gewerbliche
Speicher erreichen oder überschreiten bereits die 4,2 kW-Leistungsschwelle in ihrer Lade- oder
Entladefähigkeit. Eine umfassende "Stromspeicher-Inspektion 2024" der Hochschule für Technik
und Wirtschaft (HTW) Berlin liefert wertvolle Einblicke in die Effizienz, Wirtschaftlichkeit und
technische Performance aktueller Systeme [1]. Solche Studien betonen die Notwendigkeit
transparenter Leistungsdaten und einer kontinuierlichen Systemüberwachung, um die Vorteile
dieser Technologie voll ausschöpfen zu können. Die Nennleistung eines Speichersystems, die
sowohl die Lade- als auch die Entladeleistung beschreibt, ist ein entscheidendes Kriterium für seine
netztechnische Relevanz.

Die regulatorische Einordnung von Stromspeichersystemen ist komplex, da sie sowohl als
Verbraucher (beim Laden) als auch als Erzeuger (beim Entladen) agieren können. Dies führt zu
verschiedenen rechtlichen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Definition der
Anlage, die Besteuerung und die Netzentgelte. Die 4,2 kW-Schwelle ist auch hier relevant.
Überschreitet die Lade- oder Entladeleistung eines Speichersystems diesen Wert, kann es unter die
Regelungen des § 14a EnWG fallen [2]. Dies bedeutet, dass der Netzbetreiber potenziell in der Lage
ist, die Lade- und Entladezyklen des Speichers zu steuern, um Netzengpässe zu vermeiden.

Für Betreiber von Speichersystemen bieten sich ähnliche Chancen wie bei Klimaanlagen: Die
Bereitschaft zur Steuerbarkeit kann zu einer Reduzierung der Netzentgelte führen. Dies erfordert
jedoch die Integration des Speichers in ein intelligentes Energiemanagementsystem und die
Anbindung an die Kommunikationsinfrastruktur des Netzbetreibers, oft über ein Smart Meter
Gateway. Die genauen Anforderungen und die Höhe der potenziellen Reduktionen sind in der
Netzentgeltverordnung (StromNEV) und den individuellen Verträgen mit den Netzbetreibern
geregelt. Die Nutzung von Speichern zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen erfordert
zudem spezifische Zertifizierungen und die Teilnahme an entsprechenden Märkten.

Die Leistungsschwelle von 4,2 kW (oft auch als 4,6 kW oder 4,2 kVA interpretiert, je nach Kontext
und Blindleistungsanteil) leitet sich in vielen Fällen aus den üblichen Auslegungsgrößen von
Haushaltsanschlüssen und den Belastungsgrenzen von Niederspannungsnetzen ab. Kleinere
Anlagen bis zu dieser Schwelle können in der Regel ohne besondere netztechnische Prüfungen
oder Steuerungsmechanismen angeschlossen werden, da ihre individuelle Auswirkung auf das Netz
als gering eingeschätzt wird. Oberhalb dieser Schwelle beginnt der Bereich, in dem eine einzelne
Anlage potenziell zu lokalen Netzüberlastungen oder Spannungsinstabilitäten führen kann,

Regulatorische Rahmenbedingungen für Stromspeicher
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insbesondere in ländlichen Gebieten mit langen Leitungsnetzen oder in dicht besiedelten
städtischen Gebieten mit hoher Anlagendichte. Die Grenze dient somit als pragmatisches Kriterium
für die Anwendung erweiterter netztechnischer Anforderungen.

Für Betreiber von Klimaanlagen oder Stromspeichern, deren elektrische Leistungsaufnahme oder -
abgabe 4,2 kW überschreitet, ergeben sich mehrere rechtliche und technische Konsequenzen:

1. Meldepflichten: Die Anlagen müssen in der Regel beim Netzbetreiber angemeldet und
im Marktstammdatenregister registriert werden. Dies dient der Transparenz und
ermöglicht dem Netzbetreiber eine Planung der Netzkapazitäten.

2. Steuerbarkeit nach § 14a EnWG: Wie bereits erwähnt, kann der Netzbetreiber die
Anlage steuern, um Netzengpässe zu vermeiden [2]. Dies erfordert die Installation eines
intelligenten Messsystems (Smart Meter Gateway) und die technische Fähigkeit der
Anlage, Steuersignale zu empfangen und umzusetzen.

3. Netzentgelte: Im Gegenzug für die Bereitstellung der Steuerbarkeit können Betreiber
von einer Reduzierung der Netzentgelte profitieren. Die genaue Ausgestaltung dieser
Reduzierungen ist in den jeweiligen Netzentgeltordnungen und den individuellen
Vereinbarungen festgelegt.

4. Technische Anschlussregeln: Die Anlagen müssen den Technischen Anschlussregeln
(TAR), wie z.B. der VDE-AR-N 4105 für Niederspannung, entsprechen. Dies betrifft Aspekte
wie Blindleistungsbereitstellung, Spannungsqualität und Schutzfunktionen.

5. Vertragsgestaltung: Die Bedingungen für den Netzanschluss und die Netznutzung
werden in speziellen Verträgen zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber
geregelt.

Diese Anforderungen erfordern eine sorgfältige Planung und Installation der Anlagen sowie eine
kontinuierliche Überwachung und Wartung, um die Konformität mit den regulatorischen Vorgaben
zu gewährleisten.

Die technische Umsetzung der Steuerbarkeit und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen
stellen hohe Ansprüche an die Anlagen selbst und deren Peripherie. Dazu gehören:

Kommunikationsfähigkeit: Die Anlagen müssen in der Lage sein, mit dem Smart Meter
Gateway und dem Netzbetreiber zu kommunizieren, um Steuersignale zu empfangen und
Betriebsdaten zu senden. Standardisierte Schnittstellen sind hierfür unerlässlich.
Intelligente Steuerung: Die internen Steuerungen der Klimaanlagen und Stromspeicher
müssen so konzipiert sein, dass sie auf externe Steuersignale reagieren können, ohne
dabei die primären Funktionen (z.B. Kühlkomfort, Speicherschutz) zu gefährden.
Messinfrastruktur: Ein Smart Meter Gateway ist die zentrale Komponente für die
sichere und datenschutzkonforme Kommunikation zwischen Anlage und Netzbetreiber. Es
ermöglicht die Fernauslesung von Verbrauchs- und Erzeugungsdaten sowie die
Übermittlung von Steuersignalen.

Rechtliche Konsequenzen für Betreiber

Technische Anforderungen an Anlagen



Sicherheitsaspekte: Die Cybersecurity der Kommunikationswege und der
Anlagensteuerung ist von größter Bedeutung, um Manipulationen und Systemausfälle zu
verhindern.

Das größte Potenzial zur Flexibilisierung des Energiesystems liegt im intelligenten Zusammenspiel
von Klimaanlagen und Stromspeichern. Ein integriertes Energiemanagementsystem (EMS) kann die
Betriebsweise beider Anlagentypen optimieren:

Eigenverbrauchsoptimierung: Überschüssiger Solarstrom kann zunächst in den
Stromspeicher geladen werden. Ist der Speicher voll, könnte der Überschuss genutzt
werden, um eine Klimaanlage im "Pre-Cooling"-Modus zu betreiben und so thermische
Energie im Gebäude zu speichern, bevor teurer Netzstrom bezogen werden muss.
Lastverschiebung: Zu Zeiten hoher Strompreise oder hoher Netzauslastung kann die
Klimaanlage aus dem Speicher oder mit zuvor gespeichertem Strom betrieben werden.
Ebenso können Klimaanlagen gezielt nachts mit günstigem Strom betrieben werden, um
das Gebäude für den Tag vorzukühlen.
Netzdienstleistungen: In Kombination können Klimaanlagen und Stromspeicher noch
effektiver zur Stabilisierung des Netzes beitragen, indem sie gemeinsam Lastspitzen
abfangen oder Regelenergie bereitstellen.
Sektorkopplung: Die Kopplung des Stromsektors mit dem Wärme-/Kältesektor durch
Wärmepumpen/Klimaanlagen und die Zwischenspeicherung von Strom in Batterien stellt
einen wichtigen Schritt in Richtung eines ganzheitlichen Energiesystems dar. Weitere
Informationen zur Sektorkopplung

In intelligenten Gebäuden und Quartieren werden bereits heute integrierte Lösungen realisiert, die
Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmepumpen/Klimaanlagen miteinander vernetzen. Diese
Systeme nutzen Wetterprognosen, Strompreissignale und Nutzerpräferenzen, um den Energiefluss
optimal zu steuern. Die Zukunft wird noch stärkere Integration und Automatisierung bringen,
unterstützt durch Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Die regulatorischen
Rahmenbedingungen werden sich weiterentwickeln müssen, um diese komplexen Interaktionen
abzubilden und Anreize für eine systemdienliche Betriebsweise zu schaffen. Eine Schlüsselrolle
spielen dabei weiterhin die Netzbetreiber, die die Hoheit über die Netzstabilität haben, sowie die
Technologieanbieter, die innovative und interoperable Lösungen entwickeln.

Zusammenspiel von Klimaanlagen und
Stromspeichern
Synergien und Optimierungspotenziale

Fallbeispiele und Zukunftsperspektiven
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Klimaanlagen und Stromspeichersysteme mit einer elektrischen Leistung ab 4,2 kW sind keine
isolierten Verbraucher oder Erzeuger mehr, sondern integrale Bestandteile eines intelligenten und
flexiblen Energiesystems. Die Leistungsschwelle von 4,2 kW markiert eine wichtige Grenze, ab der
diese Anlagen unter spezifische regulatorische Anforderungen fallen, insbesondere im Rahmen des
§ 14a EnWG. Dies ermöglicht den Netzbetreibern eine netzdienliche Steuerung, bietet den
Betreibern jedoch auch Potenziale zur Reduzierung von Netzentgelten. Die intelligente Kopplung
beider Technologien und ihre Integration in umfassende Energiemanagementsysteme sind
entscheidend, um die Herausforderungen der Energiewende zu meistern und die Chancen der
Dezentralisierung optimal zu nutzen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologie und
Regulierung ist unerlässlich, um das volle Potenzial dieser Schlüsselkomponenten für ein stabiles,
effizientes und nachhaltiges Energiesystem zu erschließen.

[^1]: Weniger, J., Orth, N., Meissner, L., Schlüter, C., von Rautenkranz, J. (2024). STUDIE
Stromspeicher-Inspektion 2024. Forschungsgruppe Solarspeichersysteme, Hochschule für Technik
und Wirtschaft (HTW) Berlin. Version 1.0 (Januar 2024). Web: solar.htw-berlin.de.

[^2]: Wissenswertes zu § 14a EnWG. (o.J.). Vorteile der Neuerungen für Anlagenbetreibende.
Wissenswertes für Installateurinnen. [Genauere Quelle nicht genannt, aber Inhalt relevant für § 14a
EnWG].

[^3]: [Quelle 3]
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Die Transformation des Energiesystems hin zu einer dezentralen und überwiegend auf
erneuerbaren Energien basierenden Versorgung stellt die bestehende Netzinfrastruktur und deren
Regulierung vor erhebliche Herausforderungen. Insbesondere die fluktuierende Einspeisung aus
Wind- und Solaranlagen sowie die zunehmende Elektrifizierung von Sektoren wie Verkehr und
Wärme erfordern eine intelligente Steuerung von Erzeugung und Verbrauch. Vor diesem
Hintergrund markiert die Einführung zeitvariabler Netzentgelte ab April 2025 einen entscheidenden
Schritt zur Flexibilisierung des Stromsystems in Deutschland. Diese Neuerung, basierend auf §14a
des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), zielt darauf ab, über gezielte Preissignale Anreize zu
schaffen, um die Netzauslastung zu optimieren und teure Netzausbauprojekte zu reduzieren [^1].

Das traditionelle Netzentgeltsystem in Deutschland ist überwiegend statisch und berücksichtigt die
tatsächliche Belastung des Netzes zu einem bestimmten Zeitpunkt nur unzureichend. Dies führt
dazu, dass Verbrauchsspitzen, die das Netz besonders stark beanspruchen, nicht adäquat bepreist
werden. Die Konsequenz sind höhere Kosten für den Netzausbau und die Netzstabilisierung, die
letztlich von allen Stromkunden getragen werden. Zeitvariable Netzentgelte sollen hier Abhilfe
schaffen, indem sie die Kostenwahrheit im Netz stärker abbilden und somit eine effizientere
Nutzung der Infrastruktur fördern.

Zeitvariable Netzentgelte ab
April 2025
Zeitvariable Netzentgelte ab April
2025
1. Einführung: Ein Paradigmenwechsel in
der Netzregulierung

2. Regulatorischer Rahmen und die Rolle
der Bundesnetzagentur



Die rechtliche Grundlage für die Einführung zeitvariabler Netzentgelte bildet §14a EnWG, der die
Bundesnetzagentur (BNetzA) ermächtigt, Festlegungen zur Entgeltstruktur für steuerbare
Verbrauchseinrichtungen zu treffen. Diese Vorschrift ist ein zentrales Instrument, um die
Netzintegration von flexiblen Lasten wie Wärmepumpen und Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu
optimieren. Ziel ist es, in Zeiten hoher Netzauslastung oder knapper Erzeugung flexible
Verbraucher zu einer Reduzierung oder Verlagerung ihres Bezugs zu motivieren und umgekehrt in
Zeiten geringer Netzauslastung oder hoher erneuerbarer Erzeugung den Verbrauch zu fördern.

Die BNetzA spielt in diesem Prozess eine zentrale Rolle. Sie hat bereits ein Festlegungsverfahren
zur Reform der allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS) eingeleitet, um eine umfassende
Neugestaltung des bestehenden Systems zu erreichen. Dabei stehen Transparenz, Vereinfachung
und die Abbildung von Netzkosten im Vordergrund [^2]. Ein im Mai 2025 veröffentlichtes
Diskussionspapier der BNetzA beleuchtet zudem kritische Fragen zur zukünftigen
Netzentgeltstruktur, einschließlich der potenziellen Einbeziehung von Einspeisern in die
Entgeltpflicht [^3]. Diese Konsultationsprozesse sind essenziell, um eine breite Akzeptanz und eine
praxistaugliche Ausgestaltung der neuen Regelungen zu gewährleisten.

Die regulatorischen Änderungen betreffen eine Vielzahl von Akteuren im Energiesystem.
Netzbetreiber müssen ihre Abrechnungssysteme und Prozesse an die neuen Entgeltstrukturen
anpassen. Lieferanten sind gefordert, innovative Tarifprodukte zu entwickeln, die die Vorteile der
zeitvariablen Netzentgelte an ihre Kunden weitergeben. Messstellenbetreiber wiederum spielen
eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung der notwendigen Messtechnik, insbesondere intelligenter
Messsysteme (Smart Meter), die eine zeitgenaue Erfassung des Stromverbrauchs ermöglichen
[^1]. Ohne einen flächendeckenden Rollout dieser Technologie wäre die Umsetzung zeitvariabler
Netzentgelte in ihrer vollen Wirkung nicht denkbar. [Siehe auch: Rechtliche Grundlagen der
Netzregulierung]

Das Kernprinzip zeitvariabler Netzentgelte besteht darin, dass der Preis für die Netznutzung je nach
Tageszeit, Wochentag, Saison oder sogar aktueller Netzauslastung variiert. Dies unterscheidet sich
grundlegend von den bisherigen statischen Tarifen, bei denen der Netzentgeltanteil im Strompreis
über einen längeren Zeitraum fix ist. Die Variation der Entgelte sendet ein klares Preissignal an die
Verbraucher: Strombezug in Zeiten hoher Netzbelastung wird teurer, während der Bezug in Zeiten
geringer Belastung günstiger wird.

Die Ausgestaltung kann verschiedene Formen annehmen:

Time-of-Use (ToU)-Tarife: Hierbei sind die Netzentgelte für vordefinierte Zeitblöcke
(z.B. Hochlastzeiten am Morgen und Abend, Schwachlastzeiten in der Nacht und Mittags)
unterschiedlich hoch. Diese sind relativ einfach zu implementieren und bieten eine gute
Planbarkeit für Verbraucher.

3. Funktionsweise und Ausgestaltung
zeitvariabler Netzentgelte



Critical Peak Pricing (CPP): Bei dieser Methode können die Netzentgelte an wenigen,
vorher angekündigten "kritischen" Tagen oder Stunden extrem hoch sein, um den
Verbrauch in diesen absoluten Spitzenlastzeiten drastisch zu reduzieren.
Echtzeit-Tarife (Real-Time Pricing): Diese spiegeln die tatsächlichen Netzkosten in
nahezu Echtzeit wider, was die größte Flexibilität und Effizienz verspricht, aber auch die
höchste Komplexität für Verbraucher und Lieferanten bedeutet.

Die primäre Zielgruppe für die Nutzung dieser flexiblen Entgelte sind steuerbare
Verbrauchseinrichtungen. Dazu gehören insbesondere Wärmepumpen, die ihren Betrieb an die
Netzauslastung anpassen können, und Ladestationen für Elektrofahrzeuge, deren Ladezeiten
flexibel verschiebbar sind. Aber auch Großverbraucher oder Haushalte mit Batteriespeichern
können von den variablen Entgelten profitieren, indem sie ihren Strombezug und ihre
Speichernutzung optimieren.

Die technische Voraussetzung für die Umsetzung dieser Mechanismen ist ein intelligentes
Messsystem, das den Stromverbrauch in kurzen Intervallen (z.B. viertelstündlich) erfassen und die
Daten sicher an den Netzbetreiber übermitteln kann. Der Smart-Meter-Rollout ist daher eine
zentrale Säule für das Gelingen der neuen Netzentgeltstruktur. Ohne diese detaillierten
Verbrauchsdaten können die variablen Tarife nicht korrekt abgerechnet und die Anreize nicht
effektiv gesetzt werden.

Die Einführung zeitvariabler Netzentgelte ist nicht primär auf Mehreinnahmen für Netzbetreiber
ausgelegt, sondern dient vorrangig als Anreizmechanismus zur Verhaltensänderung bei
Stromverbrauchern. Die angestrebten Ziele sind vielfältig und essenziell für die erfolgreiche
Energiewende:

Netzstabilität und Engpassmanagement: Durch die Verlagerung von Lasten aus
Spitzenzeiten in Schwachlastzeiten können lokale und überregionale Netzengpässe
reduziert werden. Dies minimiert die Notwendigkeit kostspieliger und kurzfristiger
Redispatch-Maßnahmen, bei denen Kraftwerke angewiesen werden, ihre Einspeisung
anzupassen, um Engpässe zu vermeiden. Die Preissignale dienen als "virtueller
Netzbetreiber", der Verbraucher und Erzeuger zur netzdienlichen Flexibilität motiviert.
Effizienzsteigerung und Netzausbauvermeidung: Eine optimierte Auslastung der
bestehenden Netzinfrastruktur verringert den Bedarf an teuren Netzausbaumaßnahmen.
Wenn Spitzenlasten geglättet werden, müssen Leitungen und Transformatoren nicht für
extrem seltene Maximalbelastungen dimensioniert werden. Dies führt zu einer
effizienteren Nutzung des Kapitals und senkt langfristig die Systemkosten.
Integration erneuerbarer Energien: Zeitvariable Netzentgelte können dazu beitragen,
den Verbrauch an die volatile Erzeugung aus erneuerbaren Quellen anzupassen. Wenn
viel Wind- oder Solarstrom im Netz ist (oft zu Zeiten geringer Nachfrage), sinken die
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Netzentgelte, was den Anreiz schafft, Strom genau dann zu verbrauchen oder zu
speichern. Dies erhöht den Eigenverbrauch von Erneuerbaren und reduziert die
Abregelung von Anlagen.
Wirtschaftliche Vorteile für Endverbraucher: Verbraucher, die bereit und in der Lage
sind, ihr Verbrauchsverhalten anzupassen – etwa durch intelligentes Laden des
Elektroautos in der Nacht oder den Betrieb der Wärmepumpe in den Mittagsstunden –
können ihre Stromkosten signifikant senken. Dies schafft einen direkten finanziellen
Anreiz für die Partizipation an der Energiewende.
Förderung technologischer Innovationen: Die neuen Entgeltstrukturen stimulieren
die Entwicklung und den Einsatz von intelligenten Energiemanagementsystemen,
Speichern und flexiblen Verbrauchern. Unternehmen und Start-ups werden innovative
Produkte und Dienstleistungen anbieten, die es Endkunden erleichtern, von den variablen
Tarifen zu profitieren. [Siehe auch: Anreizregulierung in Stromnetzen]

Die Einführung zeitvariabler Netzentgelte ist mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden,
die sorgfältig gemanagt werden müssen, um die gewünschten Effekte zu erzielen und
unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden:

Komplexität für alle Akteure: Die Umstellung von statischen auf dynamische
Netzentgelte erhöht die Komplexität für Netzbetreiber, Lieferanten und Endkunden.
Netzbetreiber müssen ihre Abrechnungssysteme anpassen und eine präzise Messung und
Datenverarbeitung gewährleisten. Lieferanten müssen ihre Tarifmodelle überarbeiten und
ihren Kunden die neuen Optionen verständlich kommunizieren. Für Endkunden kann die
Vielzahl an Tarifen und die Notwendigkeit, das Verbrauchsverhalten anzupassen, zunächst
überfordernd wirken.
Technologie-Rollout und Infrastruktur: Die flächendeckende Verfügbarkeit
intelligenter Messsysteme (Smart Meter) ist eine Grundvoraussetzung. Der Smart-Meter-
Rollout in Deutschland ist jedoch noch nicht abgeschlossen und unterliegt verschiedenen
Verzögerungen. Ohne die entsprechende Messtechnik können die zeitvariablen Entgelte
nicht angewendet werden, was die Wirksamkeit der Regelung einschränkt.
Soziale Akzeptanz und Gerechtigkeit: Es besteht die Gefahr, dass Haushalte, die aus
sozialen, technischen oder anderen Gründen nicht in der Lage sind, ihren Verbrauch
flexibel zu gestalten (z.B. Rentner, die tagsüber zu Hause sind, oder Mieter ohne Zugang
zu flexiblen Geräten), benachteiligt werden. Eine gerechte Ausgestaltung und flankierende
Maßnahmen zur Abfederung potenzieller Härten sind daher unerlässlich. Eine
transparente Kommunikation und Aufklärung über die Vorteile und die Handhabung der
neuen Tarife ist entscheidend, um die soziale Akzeptanz zu fördern.
Marktdesign und Produktentwicklung: Energieversorgungsunternehmen sind
gefordert, innovative und attraktive Tarifmodelle zu entwickeln, die die Vorteile der
zeitvariablen Netzentgelte an ihre Kunden weitergeben. Dies erfordert Investitionen in IT-
Systeme, Marketing und Kundenberatung. Gleichzeitig eröffnen sich neue Geschäftsfelder
für Anbieter von Energiemanagementlösungen und Aggregatoren, die die Flexibilität von
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Haushalten und Unternehmen bündeln.
Datenmanagement und Datenschutz: Die detaillierte Erfassung von Verbrauchsdaten
in kurzen Intervallen wirft Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit auf. Es muss
sichergestellt werden, dass die erhobenen Daten ausschließlich für die vorgesehenen
Zwecke genutzt und vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Die Einhaltung der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist hierbei von höchster Bedeutung.

Die Einführung zeitvariabler Netzentgelte ab April 2025 ist ein wegweisender Schritt auf dem Weg
zu einem flexibleren und effizienteren Energiesystem. Sie ist ein zentrales Element, um die
Herausforderungen der Energiewende – insbesondere die Integration erneuerbarer Energien und
die Sektorenkopplung – erfolgreich zu meistern. Die Erfahrungen aus der ersten
Implementierungsphase werden entscheidend sein, um die Regelungen kontinuierlich zu
optimieren und an die dynamischen Entwicklungen des Energiesystems anzupassen.

Die BNetzA wird auch nach April 2025 eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der
Netzentgeltsystematik spielen. Es ist zu erwarten, dass weitere Anpassungen und Präzisierungen
folgen werden, um die Wirksamkeit der Anreize zu maximieren und eine faire Lastenverteilung zu
gewährleisten. Langfristig könnten die zeitvariablen Netzentgelte zu einer tiefgreifenden
Transformation des Strommarktes führen, in dem Verbraucher nicht mehr passive Abnehmer,
sondern aktive Gestalter der Energiewende sind. [Weitere Informationen zum Smart-Meter-Rollout]

Die erfolgreiche Implementierung erfordert eine enge Zusammenarbeit aller Akteure – von der
Politik und Regulierungsbehörden über Netzbetreiber und Energieversorger bis hin zu
Technologieanbietern und Endverbrauchern. Nur durch gemeinsames Engagement kann das volle
Potenzial dieses innovativen Anreizmechanismus ausgeschöpft und ein resilientes, nachhaltiges
und kosteneffizientes Energiesystem der Zukunft geschaffen werden.

[^1] Magazin Energiewende. (o. J.). Regulatorische Änderungen durch §14a EnWG und zeitvariable
Netzentgelte: Was Netzbetreiber und Lieferanten jetzt wissen müssen. (Zusammenfassung der
Quelle). [^2] Bundesnetzagentur. (12. Mai 2025). Netzentgelte BNetzA Konsultation zu
Netzentgelten. Bonn, Berlin. (Zusammenfassung der Quelle). [^3] Bundesnetzagentur. (11. Juli
2025). Reform der deutschen Stromnetzentgeltsystematik: Sollen Einspeiser Netzentgelte zahlen?
(Zusammenfassung der Quelle).
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Die Transformation des Energiesystems hin zu einer dezentralisierten und volatilen
Erzeugungslandschaft stellt Verteilnetzbetreiber (VNB) vor erhebliche Herausforderungen. Um die
Netzstabilität zu gewährleisten und die Integration erneuerbarer Energien sowie steuerbarer
Verbrauchseinrichtungen effizient zu managen, sind umfassende Transparenz und koordinierte
Steuerungseingriffe unerlässlich. In diesem Kontext gewinnen zentrale Datenplattformen wie
VNBdigital eine immer größere Bedeutung. Sie dienen als essenzielle Schnittstelle für die Meldung
von Steuerungseingriffen durch Netzbetreiber, um eine systemweite Übersicht und Koordination zu
ermöglichen. Die rechtlichen Grundlagen für diese Meldepflichten sind primär im
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verankert, insbesondere durch die Neuregelungen des § 14a
EnWG, sowie im Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), die gemeinsam den Rahmen für eine
datengestützte Netzführung definieren.

Die Notwendigkeit von Meldepflichten für Netzbetreiber speist sich aus der zunehmenden
Komplexität des Stromnetzes. Mit der Verbreitung dezentraler Erzeugungsanlagen,
Batteriespeichern und insbesondere steuerbaren Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen und
Ladepunkten für Elektromobilität, steigt das Potenzial für lokale Netzengpässe erheblich. Der
Gesetzgeber hat darauf mit der Neuregelung des § 14a EnWG reagiert, die darauf abzielt, die
Netzstabilität auch bei einer hohen Dichte dieser Anlagen sicherzustellen [^1], [^5].

Diese Neuregelung, deren Umsetzung im Jahr 2025 maßgeblich wird, erlaubt Netzbetreibern, bei
drohenden Netzüberlastungen die Leistung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen temporär zu
reduzieren [^6]. Im Gegenzug für diese Steuerbarkeit profitieren Endkunden von reduzierten
Netzentgelten [^5], [^7]. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat hierzu detaillierte Festlegungen
konsultiert, die den Regulierungsrahmen für diese Eingriffe definieren und die Kostenverteilung
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adressieren [^3], [^4], [^8]. Die Meldepflichten sind ein integraler Bestandteil dieses Rahmens, da
sie die Transparenz über erfolgte Steuerungseingriffe sicherstellen und eine Nachvollziehbarkeit für
alle Marktteilnehmer – von den betroffenen Kunden bis hin zu den übergeordneten Netzebenen –
ermöglichen.

Die Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) aus dem Jahr 2025 ergänzt diese Regelungen,
indem sie den Rollout intelligenter Messsysteme (Smart Meter) vorantreibt [^2]. Diese Systeme
sind die technische Voraussetzung für die Umsetzung des § 14a EnWG, da sie die Fernsteuerbarkeit
von Anlagen und die präzise Messung von Verbrauchs- und Einspeisedaten ermöglichen. Ohne die
durch Smart Meter bereitgestellten Daten wären effektive Steuerungseingriffe und deren
nachgelagerte Meldung kaum realisierbar. Die Daten aus den intelligenten Messsystemen bilden
somit die Grundlage für die Informationen, die an zentrale Plattformen wie VNBdigital gemeldet
werden müssen. [Siehe auch: Messstellenbetriebsgesetz und Smart Meter Rollout]

VNBdigital versteht sich als eine zukünftige zentrale Kommunikations- und Datenplattform, die die
Meldung und Aggregation von Steuerungsinformationen aus den Verteilnetzen bündelt. Ihre
primäre Aufgabe ist es, die Vielzahl lokaler Steuerungseingriffe, die von einzelnen Netzbetreibern
durchgeführt werden, transparent zu machen und eine koordinierte Reaktion im gesamten
Energiesystem zu ermöglichen.

Die zunehmende Dezentralisierung der Energieerzeugung und des Verbrauchs führt dazu, dass
lokale Netzengpässe nicht mehr isoliert betrachtet werden können. Ein Steuerungseingriff in einem
Verteilnetz kann Auswirkungen auf benachbarte Netze oder vorgelagerte Übertragungsnetze
haben. VNBdigital schafft hier eine einheitliche Schnittstelle, über die Netzbetreiber ihre
Maßnahmen standardisiert und in Echtzeit oder zeitnah melden können. Dies umfasst nicht nur die
Drosselung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a EnWG, sondern potenziell auch
andere netzdienliche Maßnahmen wie Redispatch-Maßnahmen im Verteilnetz oder die Aktivierung
flexibler Anlagen.

Der Hauptzweck von VNBdigital ist es, eine umfassende Übersicht über den Zustand und die
Steuerungsvorgänge im Verteilnetz zu schaffen. Diese Transparenz ist entscheidend für:

Netzstabilität: Die Möglichkeit, drohende Überlastungen frühzeitig zu erkennen und
koordinierte Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Effizienz: Die Vermeidung von Redundanzen oder kontraproduktiven
Steuerungseingriffen durch verschiedene Netzbetreiber.
Abrechnung und Regulierung: Eine fundierte Basis für die korrekte Abrechnung von
Netzentgelten und die Überprüfung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben.
Marktintegration: Die Bereitstellung relevanter Daten für andere Marktteilnehmer, um
beispielsweise die Prognosegüte zu verbessern oder neue Flexibilitätsmärkte zu
entwickeln.

2. Die zentrale Rolle von VNBdigital für
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Ohne eine solche zentrale Plattform müssten Informationen über Steuerungseingriffe bilateral
zwischen den Netzbetreibern oder über komplexe, proprietäre Schnittstellen ausgetauscht werden,
was zu Ineffizienzen und potenziellen Fehlern führen würde. VNBdigital standardisiert diesen
Prozess und schafft eine gemeinsame Datenbasis.

Die Meldepflichten für Netzbetreiber an VNBdigital umfassen eine Reihe von Informationen, die für
die Nachvollziehbarkeit und Koordination von Steuerungseingriffen relevant sind. Während die
genauen Details in den noch zu erlassenden Festlegungen und technischen Spezifikationen der
BNetzA konkretisiert werden, lassen sich die wesentlichen Kategorien bereits ableiten:

Der Kern der Meldepflichten betrifft die Steuerung steuerbarer Verbrauchseinrichtungen. Dies
beinhaltet:

Identifikation der betroffenen Anlagen: Anonymisierte Identifikation der Anlagen, die
von einem Steuerungseingriff betroffen sind (z.B. Anzahl der gedrosselten Wärmepumpen
oder Ladepunkte in einem bestimmten Netzsegment).
Zeitpunkt und Dauer des Eingriffs: Genaue Angabe des Beginns und Endes des
Steuerungseingriffs.
Umfang der Leistungsreduzierung: Die Höhe der durch den Eingriff reduzierten
Leistung in Kilowatt (kW) oder Megawatt (MW).
Grund des Eingriffs: Die Ursache für den Steuerungseingriff (z.B. drohende
Netzüberlastung in einem bestimmten Leitungsabschnitt oder Transformator).
Geografische Zuordnung: Informationen über den Ort des Eingriffs, idealerweise bis auf
die Netzebene oder den betroffenen Ortsnetztransformator genau.

Diese Daten sind entscheidend, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu beurteilen und die
Einhaltung der regulatorischen Vorgaben zu überwachen. Sie ermöglichen es auch, die
Auswirkungen auf die Netzentgelte und die Kompensation der betroffenen Kunden korrekt
abzubilden. [Weitere Informationen zu zeitvariablen Netzentgelten]

Neben den § 14a EnWG-spezifischen Eingriffen könnten die Meldepflichten an VNBdigital auch
andere netzdienliche Maßnahmen umfassen, die zur Stabilisierung des Netzes beitragen. Dazu
gehören beispielsweise:

Redispatch-Maßnahmen: Die Anpassung der Einspeisung oder des Verbrauchs von
Erzeugungsanlagen oder Großverbrauchern im Verteilnetz zur Vermeidung von
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Engpässen.
Einspeisemanagement: Die Reduzierung der Einspeisung von Erzeugungsanlagen,
insbesondere aus erneuerbaren Energien, bei Netzüberlastung.
Aktivierung von Flexibilitäten: Die Nutzung von Flexibilitätspotenzialen aus Speichern
oder anderen steuerbaren Anlagen, die nicht unter § 14a EnWG fallen.

Die Aggregation dieser unterschiedlichen Meldungen auf VNBdigital würde ein umfassendes Bild
der Netzsituation und der ergriffenen Maßnahmen liefern, was für die Koordination mit dem
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und anderen VNB von großem Wert ist.

Die Einführung und Einhaltung der Meldepflichten an VNBdigital stellen Netzbetreiber vor
erhebliche technische und organisatorische Herausforderungen.

Die Meldung von Steuerungseingriffen erfordert eine robuste Dateninfrastruktur. Netzbetreiber
müssen in der Lage sein, die relevanten Informationen aus ihren Leitsystemen, Smart-Meter-
Gateways und Abrechnungssystemen zu extrahieren, aufzubereiten und in einem standardisierten
Format an VNBdigital zu übermitteln. Dies erfordert oft erhebliche Anpassungen an bestehenden
IT-Systemen und die Entwicklung neuer Schnittstellen. Die Datenqualität und -aktualität sind dabei
von größter Bedeutung, um die Verlässlichkeit der gemeldeten Informationen zu gewährleisten. Die
Integration von Daten aus intelligenten Messsystemen, die den Rollout des MsbG begleiten [^2], ist
dabei eine Schlüsselkomponente.

Die neuen Meldepflichten bedingen auch eine Anpassung der internen Prozesse bei den
Netzbetreibern. Es müssen klare Verantwortlichkeiten für die Datenerfassung, -prüfung und -
übermittlung definiert werden. Das Betriebspersonal muss im Umgang mit den neuen
Steuerungsinstrumenten und den damit verbundenen Meldeprozessen geschult werden. Die
Etablierung von Qualitätssicherungsprozessen ist ebenfalls entscheidend, um Fehler in den
Meldungen zu vermeiden und die Compliance sicherzustellen.

Für eine effektive Funktion von VNBdigital ist eine hohe Standardisierung der Datenformate und
Kommunikationsprotokolle unerlässlich. Netzbetreiber müssen sicherstellen, dass ihre Systeme
diese Standards erfüllen, um eine reibungslose Kommunikation mit der zentralen Plattform zu
gewährleisten. Die Bundesnetzagentur spielt hier eine entscheidende Rolle bei der Festlegung
dieser Standards und der Gestaltung des Regulierungsrahmens [^3], [^4]. Die Komplexität der
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Integration unterschiedlicher Systeme und die Notwendigkeit der Interoperabilität stellen eine
fortwährende Herausforderung dar.

Die Implementierung von Meldepflichten an VNBdigital hat weitreichende positive Auswirkungen
auf die Energiewende und die Gestaltung der Netzentgelte.

Durch die verbesserte Transparenz und die Möglichkeit koordinierter Steuerungseingriffe können
mehr erneuerbare Energien in die Netze integriert werden, ohne dass teure Netzausbauprojekte in
gleichem Maße erforderlich sind. Die Nutzung von Flexibilitätspotenzialen durch steuerbare
Verbrauchseinrichtungen und die Meldung dieser Eingriffe ermöglichen eine optimierte Auslastung
der bestehenden Netzinfrastruktur [^7]. Dies trägt maßgeblich zur Kosteneffizienz der
Energiewende bei.

Die Meldepflichten an VNBdigital sind eng mit der Gestaltung zeitvariabler Netzentgelte verknüpft
[^1], [^5]. Durch die präzise Erfassung von Steuerungseingriffen und deren Auswirkungen kann
eine faire und nachvollziehbare Verteilung der Netzkosten gewährleistet werden. Verbraucher, die
durch die Steuerbarkeit ihrer Anlagen zur Netzstabilität beitragen, profitieren von reduzierten
Netzentgelten. Die Daten auf VNBdigital bieten die Grundlage für die Überprüfung dieser
Anreizsysteme und die Weiterentwicklung des Netzentgeltsystems. Die Bundesnetzagentur
berücksichtigt in ihren Konsultationen bereits die Verteilung von Mehrbelastungen aus der
Integration von Stromerzeugungsanlagen [^8].

Die detaillierten Daten über Steuerungseingriffe und Netzzustände, die über VNBdigital aggregiert
werden, können als Grundlage für die Entwicklung neuer Flexibilitätsmärkte dienen. Diese Märkte
könnten es Netzbetreibern ermöglichen, Flexibilität von Drittanbietern gezielt einzukaufen, anstatt
selbst in die Anlagensteuerung einzugreifen. Dies würde die Effizienz weiter steigern und neue
Geschäftsmodelle im Energiemarkt fördern.

Die Etablierung von VNBdigital und die damit verbundenen Meldepflichten markieren einen
entscheidenden Schritt in der Digitalisierung und Modernisierung der deutschen Energienetze. Die
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Plattform wird zu einem zentralen Baustein für das Management eines immer komplexeren und
dezentraleren Energiesystems. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der technischen Standards,
die enge Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern, der Bundesnetzagentur und anderen
Marktteilnehmern sowie die Anpassung regulatorischer Rahmenbedingungen werden entscheidend
sein, um das volle Potenzial von VNBdigital auszuschöpfen. Die zukünftige Integration weiterer
Datenquellen und die Nutzung fortschrittlicher Analysetools werden die Fähigkeit des Systems, auf
dynamische Netzereignisse zu reagieren, weiter verbessern und somit einen wesentlichen Beitrag
zur Versorgungssicherheit und zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende leisten.

[^1]: intense.de. (2025). Regulatorische Änderungen §14a EnWG und zeitvariable Netzentgelte.
Magazin Energiewende. Magazinbeitrag, der die regulatorischen Änderungen durch §14a EnWG und
die Einführung zeitvariabler Netzentgelte beleuchtet.

[^2]: VKU. (2025). Übersicht über zentrale Inhalte der Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes
2025. Checkliste MsbG-Novelle. Artikel, der eine Übersicht über die zentralen Inhalte der Novelle
des Messstellenbetriebsgesetzes 2025 bietet.

[^3]: Bundesnetzagentur. (2025). Konsultationen zu Festlegungsentwürfen zum zukünftigen
Regulierungsrahmen sowie zu den Strom- und Gas-Netzentgeltfestlegungen starten.
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Die fortschreitende Transformation des Energiesystems hin zu dezentralen und volatilen
erneuerbaren Energiequellen stellt die Stabilität der Stromnetze vor signifikante
Herausforderungen. In diesem Kontext gewinnen steuerbare Anlagen, die sowohl Strom erzeugen
als auch verbrauchen oder speichern können, eine entscheidende Bedeutung für die
Systemintegration und die Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Ihre Fähigkeit, auf Signale
des Netzbetreibers zu reagieren und Lasten oder Einspeisungen anzupassen, ist essenziell für ein
intelligentes Engpassmanagement und die Optimierung der Netzauslastung. Um das volle Potenzial
dieser Anlagen zu erschließen und ihre schnelle Integration in das Stromnetz zu fördern, sind
gezielte Anreize für Anlagenbetreiber unerlässlich. Ein zentraler und hochwirksamer Anreiz ist
dabei ein schneller und garantierter Netzanschluss. Diese Seite beleuchtet die vielschichtigen
Vorteile eines solchen Anschlussregimes für Betreiber steuerbarer Anlagen und analysiert die
regulatorischen und wirtschaftlichen Mechanismen, die diesen Anreiz untermauern.

Steuerbare Anlagen umfassen eine breite Palette von Technologien, darunter Batteriespeicher,
Wärmepumpen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie bestimmte industrielle Prozesse und
KWK-Anlagen. Ihre Kernfunktion besteht darin, flexibel auf die Anforderungen des Stromnetzes zu
reagieren, sei es durch das Verschieben von Verbräuchen, das Einspeisen von gespeichertem
Strom oder das Reduzieren der Leistungsabnahme. Diese Flexibilität ist entscheidend, um die
Schwankungen der erneuerbaren Energien auszugleichen und Überlastungen oder
Unterversorgungen im Netz zu vermeiden. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat im Rahmen der
Neuregelung des § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) die Weichen für eine verstärkte
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Integration und Steuerung dieser Anlagen gestellt [^2, ^3]. Ziel ist es, die Netzstabilität auch bei
steigendem Anteil dezentraler Erzeugung und Verbraucher sicherzustellen [^2, ^3, ^5]. Die
Beschlusskammer 6 der BNetzA ist hierbei eine zentrale Instanz für die Regulierung des Zugangs
zu Elektrizitätsversorgungsnetzen und damit verbundene Verfahren [^1, ^7].

Die Bedeutung steuerbarer Anlagen wird durch die zunehmende Elektrifizierung von Sektoren wie
Wärme und Verkehr weiter verstärkt. Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge, die in großen Mengen
in das System integriert werden, können bei unkoordinierter Nutzung erhebliche Lastspitzen
verursachen. Durch ihre Steuerbarkeit können sie jedoch zu wertvollen Akteuren im
Engpassmanagement werden und somit einen Beitrag zur Netzstabilität leisten, anstatt diese zu
gefährden [^6].

Der Prozess des Netzanschlusses ist für Anlagenbetreiber oft mit administrativen Hürden,
technischen Komplexitäten und Unsicherheiten behaftet. Lange Bearbeitungszeiten für
Anschlussanfragen, unklare Zuständigkeiten und die Notwendigkeit komplexer technischer
Abstimmungen können Projekte verzögern oder sogar unwirtschaftlich machen. Diese
Unsicherheiten stellen insbesondere für Investoren in neue Technologien ein erhebliches Risiko dar.
Die regulatorischen Rahmenbedingungen, die durch die BNetzA und ihre Beschlusskammern
entwickelt werden, zielen darauf ab, diese Herausforderungen zu minimieren und einen effizienten
Netzanschluss zu gewährleisten [^1, ^4]. Dennoch bleibt die Praxis oft komplex. Ohne klare und
attraktive Anreize besteht die Gefahr, dass das Potenzial steuerbarer Anlagen nur unzureichend
ausgeschöpft wird, was die Energiewende verlangsamt und die Kosten für die Aufrechterhaltung
der Netzstabilität erhöht. Ein schneller und garantierter Netzanschluss adressiert diese Probleme
direkt, indem er Planbarkeit schafft und Eintrittsbarrieren senkt.

Ein prioritärer und verbindlicher Netzanschluss für steuerbare Anlagen ist nicht nur eine technische
Notwendigkeit, sondern vor allem ein starker Anreiz für Anlagenbetreiber. Er bietet eine Reihe von
Vorteilen, die sich auf die Wirtschaftlichkeit, die Rechtssicherheit und die operative Effizienz
auswirken.

Herausforderungen beim Netzanschluss
und die Notwendigkeit von Anreizen

Der schnelle und garantierte
Netzanschluss als zentraler Anreiz

1. Wirtschaftliche Vorteile: Schnellere Wertschöpfung und
Risikominimierung



Der offensichtlichste Vorteil eines schnellen Netzanschlusses ist die zügige Inbetriebnahme der
Anlage. Jede Verzögerung beim Anschluss bedeutet entgangene Erlöse oder unnötige
Betriebskosten für eine ungenutzte Investition. Für Betreiber steuerbarer Anlagen, die in der Regel
auf eine schnelle Amortisation ihrer Investitionen angewiesen sind, ist dies von entscheidender
Bedeutung:

Beschleunigte Umsatzgenerierung: Eine frühere Inbetriebnahme ermöglicht es, die
Anlage schneller in den Betrieb zu nehmen und Einnahmen zu generieren, sei es durch
den Verkauf von erzeugtem Strom, die Bereitstellung von Flexibilität oder die Reduzierung
von Bezugskosten.
Reduzierung von Investitionsrisiken: Lange und unsichere Anschlussverfahren
erhöhen das finanzielle Risiko für Investoren. Ein garantierter und schneller Anschluss
minimiert diese Risiken erheblich, da die Unsicherheit über den Zeitpunkt der
Inbetriebnahme entfällt. Dies kann zu günstigeren Finanzierungsbedingungen und einer
höheren Investitionsbereitschaft führen.
Optimierung der Betriebskosten: Durch die Integration in das Stromnetz können
steuerbare Anlagen, insbesondere im Rahmen der § 14a EnWG-Regelung, von reduzierten
Netzentgelten profitieren [^2, ^3, ^5, ^6]. Ein schneller Anschluss ermöglicht es, diese
Vorteile zeitnah zu nutzen und die laufenden Betriebskosten zu senken. Die Neuregelung
sieht vor, dass Betreiber im Gegenzug für die Möglichkeit der Fernsteuerung ihrer Anlagen
durch den Netzbetreiber von einem reduzierten oder gar entfallenden Netzentgelt
profitieren können. Dies schafft einen direkten finanziellen Anreiz für die Teilnahme an
Flexibilitätsprogrammen. [Weitere Details zu § 14a EnWG finden Sie in Abschnitt Y,
"Regulierungsrahmen flexibler Verbraucher"]
Wettbewerbsvorteile: Betreiber, die ihre Anlagen schneller ans Netz bringen können,
verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil, insbesondere in Märkten, in denen die
schnelle Reaktion auf Marktbedürfnisse oder Ausschreibungen entscheidend ist.

Die regulatorische Landschaft für den Netzanschluss ist komplex und unterliegt ständigen
Anpassungen. Ein garantierter Netzanschluss schafft hier eine dringend benötigte Rechtssicherheit:

Verbindliche Anschlusszusagen: Ein garantierter Anschluss bedeutet, dass der
Netzbetreiber eine verbindliche Zusage für den Anschluss innerhalb eines definierten
Zeitrahmens geben muss. Dies eliminiert Unsicherheiten und ermöglicht eine präzise
Projektplanung.
Transparente Verfahren: Im Zuge der Gewährleistung eines schnellen Anschlusses
müssen die Netzbetreiber ihre Anschlussverfahren transparent gestalten und
standardisieren. Dies reduziert den administrativen Aufwand für die Anlagenbetreiber und
minimiert potenzielle Streitigkeiten. Die BNetzA überwacht und gestaltet diese Verfahren
im Rahmen ihrer Zuständigkeit für den Netzzugang [^1, ^4].
Vorteile durch § 14a EnWG: Die Neuregelung des § 14a EnWG sieht vor, dass Betreiber
von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen im Gegenzug für die Möglichkeit der
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netzorientierten Steuerung ihrer Anlagen von reduzierten Netzentgelten profitieren
können [^2, ^3, ^5, ^6]. Ein garantierter und schneller Anschluss erleichtert den Zugang
zu diesen Regelungen und ermöglicht es den Betreibern, die finanziellen Vorteile
umgehend zu realisieren. Die Beschlusskammer 6 ist in diesem Kontext für die
Ausgestaltung der Rahmenbedingungen zuständig [^1]. Die Vorteile für
Anlagenbetreibende werden explizit in der Diskussion um § 14a EnWG hervorgehoben
[^6].
Reduzierung von Rechtsstreitigkeiten: Klare und verbindliche Regeln für den
Netzanschluss minimieren die Notwendigkeit langwieriger und kostspieliger
Rechtsstreitigkeiten zwischen Anlagenbetreibern und Netzbetreibern.

Ein schneller und garantierter Netzanschluss ist eng mit einer optimierten technischen Integration
der Anlagen verbunden, was wiederum Vorteile für den Anlagenbetreiber und das Gesamtsystem
mit sich bringt:

Standardisierte Schnittstellen: Um einen schnellen Anschluss zu ermöglichen, werden
Netzbetreiber dazu angehalten, standardisierte technische Schnittstellen und
Anschlussbedingungen zu entwickeln. Dies vereinfacht die Planung und Installation für
Anlagenbetreiber.
Optimierte Netzanbindung: Ein schneller Anschluss kann bedeuten, dass die Anlagen
von Anfang an optimal in das lokale und überregionale Netz integriert werden. Dies kann
die Effizienz der Anlage steigern und die Notwendigkeit späterer kostspieliger
Anpassungen reduzieren.
Potenzial für Systemdienstleistungen: Steuerbare Anlagen sind prädestiniert,
Systemdienstleistungen wie Frequenzhaltung, Spannungshaltung oder
Engpassmanagement zu erbringen. Ein schneller Anschluss ermöglicht es den Betreibern,
diese Dienstleistungen frühzeitig anzubieten und zusätzliche Einnahmequellen zu
erschließen. Dies fördert die aktive Teilnahme am Energiemarkt. [Siehe auch: Kapitel X,
"Märkte für Systemdienstleistungen"]
Smart Grid Readiness: Anlagen, die schnell und unkompliziert angeschlossen werden
können, sind oft auch besser für die Teilnahme an zukünftigen Smart-Grid-Lösungen
gerüstet. Sie können leichter in digitale Kommunikations- und Steuerungssysteme
integriert werden, was ihre Flexibilität und ihren Wert im Energiesystem weiter erhöht.

Um die Vision eines schnellen und garantierten Netzanschlusses für steuerbare Anlagen in die
Realität umzusetzen, bedarf es koordinierter Anstrengungen von Regulierungsbehörden,
Netzbetreibern und Anlagenbetreibern:
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Vereinfachung und Digitalisierung der Anschlussverfahren: Standardisierte
Antragsformulare, digitale Plattformen für die Kommunikation und eine klare
Prozessbeschreibung können den administrativen Aufwand erheblich reduzieren.
Klare Fristen und Pönalen: Die Festlegung verbindlicher Fristen für die Bearbeitung
von Anschlussanfragen und die Installation des Anschlusses, gekoppelt mit Pönalen bei
Nichteinhaltung, schafft Anreize für Netzbetreiber, effizient zu arbeiten.
Transparente Kostenstrukturen: Eine klare und nachvollziehbare Darstellung der
Anschlusskosten ist essenziell für die Planbarkeit auf Seiten der Anlagenbetreiber.
Ausbau der Netzinfrastruktur: Parallel zu administrativen Vereinfachungen muss der
Netzausbau vorangetrieben werden, um die Kapazitäten für die steigende Anzahl
steuerbarer Anlagen bereitzustellen. Hierfür sind auch die Festlegungsverfahren der
BNetzA relevant, wie sie beispielsweise in der Verfahrensübersicht der GBK dokumentiert
sind [^4].
Informationskampagnen und Schulungen: Anlagenbetreiber und Installateure
müssen umfassend über die Vorteile und Anforderungen der Neuregelungen,
insbesondere des § 14a EnWG, informiert werden [^6].

Die Entwicklung hin zu einem schnellen und garantierten Netzanschluss für steuerbare Anlagen ist
ein entscheidender Schritt zur Beschleunigung der Energiewende. Sie fördert nicht nur die
Investition in flexible Technologien, sondern stärkt auch die Resilienz und Stabilität des gesamten
Energiesystems. Die Bundesnetzagentur wird weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung
dieser Rahmenbedingungen spielen, wie die Vielzahl laufender und abgeschlossener Verfahren
zeigt [^1, ^4]. Zukünftige Entwicklungen könnten eine noch stärkere Standardisierung von
Anschlussverträgen, die Einführung von "Plug-and-Play"-Lösungen für bestimmte Anlagentypen
und die weitere Integration von Flexibilitätsmärkten umfassen, die den Wert eines schnellen
Netzanschlusses noch erhöhen. Die laufende Anpassung und Verfeinerung der regulatorischen
Vorgaben, wie sie in den Mitteilungen der Beschlusskammer 6 sichtbar wird [^7], ist dabei ein
kontinuierlicher Prozess, der die dynamischen Anforderungen des Energiesystems widerspiegelt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein schneller und garantierter Netzanschluss nicht
nur eine technische Notwendigkeit, sondern ein mächtiges Instrument zur Steuerung von
Investitionen in die dringend benötigte Flexibilität des Energiesystems darstellt. Durch die
Minimierung von Risiken, die Beschleunigung der Wertschöpfung und die Schaffung von
Rechtssicherheit werden Anlagenbetreiber aktiv dazu ermutigt, ihre steuerbaren Anlagen zügig und
effizient in das Stromnetz zu integrieren. Dies ist ein fundamentaler Baustein für das Gelingen der
Energiewende und die Sicherstellung einer zuverlässigen und nachhaltigen Energieversorgung.

Ausblick und zukünftige Entwicklungen
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Die Transformation des Energiesystems hin zu einer dezentralen und auf erneuerbaren Energien
basierenden Versorgung stellt eine der größten Herausforderungen und gleichzeitig Chancen
unserer Zeit dar. Mit dem zunehmenden Anteil volatiler Erzeugungsquellen wie Wind- und
Solarenergie steigt die Notwendigkeit, sowohl die Erzeugung als auch den Verbrauch flexibler zu
gestalten, um die Stabilität und Sicherheit der Stromnetze zu gewährleisten. In diesem Kontext
rücken finanzielle Anreize für Anlagenbetreiber, die zur Netzstabilisierung beitragen, immer stärker
in den Fokus. Die Möglichkeit reduzierter Netzentgelte stellt hierbei ein zentrales Instrument dar,
um die aktive Teilnahme an der Steuerung des Energiesystems zu fördern und somit die
Integration erneuerbarer Energien effizienter und kostengünstiger zu gestalten.

Die Energiewende ist untrennbar mit einer grundlegenden Veränderung der Stromerzeugung
verbunden. Während konventionelle Großkraftwerke eine planbare und steuerbare Erzeugung
ermöglichten, zeichnen sich Windkraft- und Photovoltaikanlagen durch eine wetterabhängige und
somit volatile Einspeisung aus. Diese Volatilität führt zu erheblichen Schwankungen im Stromnetz,
die Engpässe und Überlastungen verursachen können. Um Netzengpässe zu vermeiden und die
Systemstabilität zu gewährleisten, sind umfangreiche Maßnahmen erforderlich, darunter der
Netzausbau, aber auch das sogenannte Redispatch, bei dem Kraftwerke hoch- oder
heruntergefahren werden, um regionale Ungleichgewichte auszugleichen. Diese Maßnahmen sind
jedoch mit hohen Kosten verbunden und stoßen oft auf Akzeptanzprobleme.
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Eine vielversprechende Ergänzung und Alternative zum reinen Netzausbau ist die Flexibilisierung
von Verbrauchern und dezentralen Erzeugungsanlagen. Indem Verbraucher ihren Strombezug an
die Verfügbarkeit von Erneuerbaren Energien anpassen – beispielsweise durch das Laden von
Elektrofahrzeugen oder den Betrieb von Wärmepumpen in Zeiten hoher Einspeisung – oder
dezentrale Erzeugungs- und Speicheranlagen ihre Einspeisung oder ihren Bezug netzdienlich
steuern, können sie maßgeblich zur Entlastung der Netze beitragen. Dieses sogenannte Demand-
Side-Management oder Lastmanagement wandelt bisher passive Stromabnehmer und -erzeuger in
aktive Teilnehmer des Energiesystems um. Die Herausforderung besteht darin, die hierfür
notwendigen Investitionen in steuerbare Anlagen und die Bereitschaft zur Flexibilität durch
geeignete Anreize zu honorieren.

Die rechtliche Grundlage für die Einführung von Anreizen zur Flexibilisierung des Stromverbrauchs
und der dezentralen Einspeisung bildet in Deutschland maßgeblich §14a des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Dieser Paragraph, der durch das
Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG 2.0) im Jahr 2019 novelliert wurde, und dessen
Umsetzung durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) konkretisiert wird, zielt darauf ab, die
Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen und Erzeugungsanlagen in das Stromnetz zu
verbessern. Der Kern von §14a EnWG ist die Möglichkeit, für bestimmte steuerbare
Verbrauchseinrichtungen oder Erzeugungsanlagen, die aktiv zur Netzstabilisierung beitragen,
reduzierte oder zeitvariable Netzentgelte zu gewähren.

Ziel dieser Regelung ist es, Anreize für Anlagenbetreiber zu schaffen, ihre Anlagen netzdienlich zu
betreiben. Dies bedeutet konkret, dass der Strombezug oder die Stromeinspeisung dieser Anlagen
in Zeiten hoher Netzauslastung reduziert bzw. in Zeiten geringer Auslastung erhöht werden kann.
Zu den typischen Anlagen, die unter diese Regelung fallen, gehören insbesondere Wärmepumpen,
Ladeeinrichtungen für Elektromobile und Stromspeicher. Die Einführung von zeitvariablen
Netzentgelten ist dabei ein zentrales Element, um die Steuerungswirkung zu entfalten [^1]. Statt
eines starren Netzentgelts, das unabhängig vom Zeitpunkt des Strombezugs oder der Einspeisung
ist, ermöglichen zeitvariable Tarife eine Anpassung der Entgelte an die aktuelle Netzauslastung. In
Zeiten geringer Netzauslastung und hoher Verfügbarkeit erneuerbarer Energien können die
Netzentgelte niedriger ausfallen, während sie in Spitzenlastzeiten höher sein können. Dies schafft
einen direkten finanziellen Anreiz für Anlagenbetreiber, ihren Verbrauch oder ihre Einspeisung in
netzdienliche Zeitfenster zu verlagern.

Für Netzbetreiber, Lieferanten und Messstellenbetreiber ergeben sich aus §14a EnWG und der
Einführung zeitvariabler Netzentgelte weitreichende Konsequenzen und Anpassungsbedarfe.
Netzbetreiber müssen die technischen Voraussetzungen für die Steuerung der Anlagen schaffen
und die entsprechenden Entgeltsysteme implementieren. Lieferanten müssen ihren Kunden
entsprechende Tarife anbieten können und Messstellenbetreiber sind für die Bereitstellung
intelligenter Messsysteme (Smart Meter Gateways) verantwortlich, die eine präzise Messung und
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Steuerung ermöglichen [^1]. Die Bundesnetzagentur hat hierfür Festlegungen getroffen, die die
Rahmenbedingungen für die Umsetzung definieren und einen fairen Wettbewerb gewährleisten
sollen.

Die Diskussion um die Reform der deutschen Stromnetzentgeltsystematik geht jedoch über die
spezifischen Regelungen des §14a EnWG hinaus. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte im Mai
2025 ein Diskussionspapier, das grundlegende Fragen zur Zukunft der Netzentgelte in Deutschland
aufwirft [^2]. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob auch Einspeiser Netzentgelte zahlen
sollen, um die Kosten der Netzinfrastruktur gerechter zu verteilen und Anreize für eine
netzdienliche Standortwahl zu schaffen. Diese breitere Reformdebatte zeigt, dass die Optimierung
der Netzentgeltsystematik ein fortlaufender Prozess ist, der darauf abzielt, die Kosten der
Energiewende effizient zu verteieren und die notwendigen Investitionen in ein zukunftsfähiges
Energiesystem zu ermöglichen.

Die Reduzierung von Netzentgelten als Anreizmechanismus für Anlagenbetreiber basiert auf dem
Prinzip der Kostenvermeidung. Wenn Anlagenbetreiber durch flexibles Verbrauchs- oder
Einspeiseverhalten dazu beitragen, Netzengpässe zu vermeiden oder die Notwendigkeit teurer
Redispatch-Maßnahmen zu reduzieren, entlasten sie das Gesamtsystem. Diese vermiedenen
Kosten können dann teilweise in Form reduzierter Netzentgelte an die Anlagenbetreiber
zurückgegeben werden. Der Anreiz ist somit direkt an die Netzdienlichkeit des Verhaltens
gekoppelt.

Die konkreten Mechanismen zur Gewährung reduzierter Netzentgelte können vielfältig sein:

Zeitvariable Tarife: Wie bereits erwähnt, sind dies Tarife, die die Netzentgelte je nach
Tageszeit, Wochentag oder sogar in Echtzeit an die aktuelle Netzauslastung anpassen.
Anlagenbetreiber, die ihren Verbrauch oder ihre Einspeisung in Zeiten geringer
Netzauslastung verlagern, profitieren von niedrigeren Entgelten. Dies erfordert jedoch
intelligente Messsysteme und eine entsprechende Steuerbarkeit der Anlagen.
Spitzenlastkappung (Peak Shaving): Anlagenbetreiber, die vertraglich zusichern, ihre
Leistungsspitzen zu bestimmten, vom Netzbetreiber vorgegebenen Zeiten zu reduzieren,
können ebenfalls von reduzierten Netzentgelten profitieren. Dies ist besonders relevant
für Industriekunden oder Betreiber großer Ladeinfrastrukturen. Durch das Kappen von
Lastspitzen wird die maximale Auslastung des Netzes gesenkt, was langfristig den Bedarf
an Netzausbau mindert.
Pauschale Reduzierungen für steuerbare Anlagen: Für bestimmte Kategorien von
Anlagen, wie Wärmepumpen oder Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge, die über eine
definierte Schnittstelle steuerbar sind, können pauschale Reduzierungen der Netzentgelte
gewährt werden. Dies vereinfacht die administrative Abwicklung und fördert die
Verbreitung dieser Technologien. Die Steuerbarkeit bedeutet hier, dass der Netzbetreiber
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die Möglichkeit hat, den Betrieb der Anlage in bestimmten Grenzen zu unterbrechen oder
zu drosseln, um Engpässe zu managen.
Netzdienliche Einspeisung von Speichern: Betreiber von Batteriespeichern können
ebenfalls von reduzierten Netzentgelten profitieren, wenn sie ihren Speicher so betreiben,
dass er zur Entlastung des Netzes beiträgt, indem er beispielsweise in Zeiten hoher
Erzeugung lädt und in Zeiten hoher Nachfrage einspeist.

Die Bedingungen für den Erhalt reduzierter Entgelte sind in der Regel an technische Anforderungen
gekoppelt, wie die bereits erwähnte Steuerbarkeit der Anlagen und die Installation eines
intelligenten Messsystems. Diese Systeme ermöglichen nicht nur die Abrechnung zeitvariabler
Tarife, sondern auch die Kommunikation zwischen Netzbetreiber und Anlage zur Ausübung der
Steuerungsoptionen. Die genaue Ausgestaltung der Tarife und Bedingungen obliegt den jeweiligen
Netzbetreibern, muss jedoch den Vorgaben der Bundesnetzagentur entsprechen.

Die Einführung reduzierter Netzentgelte als finanzieller Anreiz bietet eine Vielzahl von Vorteilen,
sowohl für die einzelnen Anlagenbetreiber als auch für das gesamte Energiesystem.

Direkte Kostenersparnis: Der offensichtlichste Vorteil sind die direkten finanziellen
Einsparungen bei den Stromkosten. Durch die Reduzierung der Netzentgelte sinkt die
Gesamtbelastung für den Strombezug oder die Einspeisung, was die Betriebskosten der
Anlagen senkt und die Wirtschaftlichkeit erhöht. Für Betreiber von Großanlagen wie
Rechenzentren oder Industrieanlagen können diese Einsparungen erheblich sein.
Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit: Insbesondere für Unternehmen, deren
Energieverbrauch einen wesentlichen Kostenfaktor darstellt, können reduzierte
Netzentgelte die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Dies gilt auch für Betreiber von
dezentralen Erzeugungs- und Speicheranlagen, die ihre Flexibilität als Dienstleistung am
Markt anbieten können.
Förderung zukunftsfähiger Technologien: Die Anreize unterstützen die Investition in
und den Betrieb von Technologien, die für die Energiewende unerlässlich sind, wie
Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher. Dies beschleunigt die
Marktdurchdringung dieser Technologien.
Neue Geschäftsmodelle: Für Aggregatoren, die die Flexibilität einer Vielzahl kleinerer
Anlagen bündeln, eröffnen sich neue Geschäftsmodelle. Sie können die gebündelte
Flexibilität den Netzbetreibern oder am Strommarkt anbieten und einen Teil der erzielten
Erlöse an die Anlagenbetreiber weitergeben.
Transparenz und Kontrolle: Zeitvariable Tarife und die Notwendigkeit der aktiven
Steuerung fördern ein bewussteres Energieverbrauchsverhalten. Anlagenbetreiber
erhalten mehr Transparenz über die Kostenstruktur und mehr Kontrolle über ihre
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Energiekosten.

Erhöhte Netzstabilität und -sicherheit: Durch die aktive Steuerung von Verbrauchern
und Erzeugern können Netzengpässe effektiver vermieden und die Stabilität des Netzes
auch bei hohem Anteil volatiler Erneuerbarer Energien gewährleistet werden. Dies
reduziert das Risiko von Stromausfällen und erhöht die Versorgungssicherheit.
Reduzierter Netzausbaubedarf: Wenn die bestehende Netzinfrastruktur durch flexibles
Verbrauchs- und Einspeiseverhalten besser ausgelastet werden kann, sinkt der Bedarf an
teurem und zeitintensivem Netzausbau. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der
vorhandenen Infrastruktur und spart Kosten, die letztlich von allen Stromkunden getragen
werden müssten.
Geringere Redispatch-Kosten: Die Kosten für Redispatch-Maßnahmen sind in den
letzten Jahren erheblich gestiegen. Durch die Nutzung lokaler Flexibilität können diese
teuren Eingriffe in den Kraftwerkspark reduziert werden, was zu einer Entlastung der
Netzentgelte für alle Verbraucher führt.
Beschleunigung der Energiewende: Die Anreize fördern die Integration erneuerbarer
Energien, indem sie die notwendige Flexibilität im System schaffen. Sie ermöglichen es,
mehr Grünstrom zu nutzen und weniger konventionelle Kraftwerke zur Netzstabilisierung
vorzuhalten.
Effizienzsteigerung: Die Verlagerung von Verbrauch in Zeiten hoher Erzeugung aus
erneuerbaren Quellen und niedriger Nachfrage führt zu einer besseren Auslastung der
Erzeugungsanlagen und somit zu einer effizienteren Nutzung der Energie. Dies reduziert
auch die Notwendigkeit, erneuerbare Energieanlagen abzuregeln, wenn das Netz
überlastet ist.
Förderung der Sektorenkopplung: Insbesondere die Förderung von Wärmepumpen
und Elektrofahrzeugen durch reduzierte Netzentgelte trägt zur Sektorenkopplung bei,
indem der Stromsektor stärker mit dem Wärme- und Mobilitätssektor verbunden wird.
Dies ist ein entscheidender Schritt für die Dekarbonisierung dieser Sektoren. [Siehe auch
Kapitel X: Sektorenkopplung und Systemintegration]

Die erfolgreiche Implementierung und Weiterentwicklung von Anreizsystemen über reduzierte
Netzentgelte ist mit verschiedenen Herausforderungen verbunden, birgt aber auch großes
Potenzial für zukünftige Entwicklungen.

Komplexität der Implementierung: Für Netzbetreiber, Lieferanten und
Messstellenbetreiber ist die Einführung und Verwaltung zeitvariabler Netzentgelte und
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steuerbarer Anlagen technisch und administrativ komplex [^1]. Es bedarf robuster IT-
Systeme, klarer Prozesse und einer engen Zusammenarbeit zwischen den Akteuren.
Technologische Voraussetzungen: Die flächendeckende Einführung intelligenter
Messsysteme (Smart Meter Gateways) ist eine Grundvoraussetzung für viele der
genannten Mechanismen. Der Rollout dieser Systeme verläuft in Deutschland schleppend
und muss beschleunigt werden, um die Potenziale voll ausschöpfen zu können. [Siehe
auch Kapitel Y: Intelligente Messsysteme und digitale Infrastruktur]
Akzeptanz und Kommunikation: Anlagenbetreiber müssen die Funktionsweise und die
Vorteile der reduzierten Netzentgelte verstehen, um die Anreize anzunehmen. Eine
transparente Kommunikation und einfache Handhabung der Angebote sind entscheidend
für die Akzeptanz.
Datenschutz und Datensicherheit: Die Steuerung von Anlagen und die Erfassung
detaillierter Verbrauchsdaten wirft Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit auf,
die sorgfältig adressiert werden müssen, um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen.
Wirtschaftliche Rentabilität: Die Höhe der Reduzierungen muss ausreichend attraktiv
sein, um Investitionen in steuerbare Anlagen und die Bereitstellung von Flexibilität zu
motivieren, ohne die Netzentgeltstabilität zu gefährden oder übermäßige Kosten für
andere Netznutzer zu verursachen.

Die Regulierung der Netzentgelte und die Schaffung von Flexibilitätsanreizen sind dynamische
Felder, die sich ständig weiterentwickeln.

Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik: Die Diskussion um eine umfassende
Reform der deutschen Stromnetzentgeltsystematik, wie sie von der Bundesnetzagentur
angestoßen wurde, wird voraussichtlich zu weiteren Anpassungen führen [^2]. Ziel ist
eine fairere Verteilung der Netzkosten und eine stärkere Berücksichtigung der
Netzdienlichkeit von Anlagenstandorten und -betrieben. Die Frage, ob auch Einspeiser
Netzentgelte zahlen sollen, ist dabei ein zentraler Punkt, um die Anreize für eine
netzdienliche Integration von Erzeugungsanlagen zu verstärken.
Stärkere Dynamisierung und Regionalisierung: Zukünftig könnten Netzentgelte noch
dynamischer und regional stärker differenziert werden, um lokale Engpässe noch präziser
zu adressieren. Dies würde eine noch feinere Steuerung und effizientere Nutzung der
Netze ermöglichen.
Integration mit Flexibilitätsmärkten: Die Anreize über reduzierte Netzentgelte
müssen eng mit der Entwicklung von Flexibilitätsmärkten verzahnt werden.
Anlagenbetreiber sollten die Möglichkeit haben, ihre Flexibilität sowohl direkt dem
Netzbetreiber anzubieten als auch am Großhandelsmarkt oder auf lokalen
Flexibilitätsmärkten zu vermarkten. Dies schafft zusätzliche Einnahmequellen und fördert
den Wettbewerb.
Intelligenz im Netz: Mit fortschreitender Digitalisierung und dem Einsatz von Künstlicher
Intelligenz (KI) im Netzmanagement werden die Möglichkeiten zur Optimierung der
Netzauslastung und zur Steuerung von Anlagen weiter zunehmen. Dies könnte zu noch
präziseren und effektiveren Anreizsystemen führen.

5.2. Zukünftige Entwicklungen und Perspektiven



Die Möglichkeit reduzierter Netzentgelte ist ein entscheidendes Instrument, um Anlagenbetreiber
zur Teilnahme an der Steuerung des Energiesystems zu motivieren. Basierend auf den Regelungen
des §14a EnWG und der Einführung zeitvariabler Netzentgelte, schaffen diese Anreize eine Win-
Win-Situation: Anlagenbetreiber profitieren von direkten Kostenersparnissen und neuen
Geschäftsmodellen, während das Energiesystem von erhöhter Stabilität, reduziertem
Netzausbaubedarf und einer beschleunigten Energiewende profitiert.

Trotz der bestehenden Herausforderungen bei der Implementierung und den noch laufenden
Diskussionen über die umfassende Reform der Netzentgeltsystematik ist klar, dass finanzielle
Anreize für Flexibilität eine unverzichtbare Säule für das Gelingen der Energiewende darstellen. Sie
ermöglichen eine effizientere Nutzung der vorhandenen Infrastruktur und fördern die Integration
dezentraler, erneuerbarer Energien. Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Mechanismen
und die Schaffung eines kohärenten regulatorischen Rahmens sind entscheidend, um das volle
Potenzial der Flexibilisierung zu heben und ein zukunftsfähiges, sicheres und kosteneffizientes
Energiesystem zu gestalten.

[^1]: Intense. (2025). Regulatorische Änderungen §14a EnWG und zeitvariable Netzentgelte: Was
Netzbetreiber und Lieferanten jetzt wissen müssen. Magazin Energiewende.
https://www.intense.de/magazin/regulatorische-aenderungen-%C2%A714a-enwg-zeitvariable-
netzentgelte/

[^2]: Oxera. (2025). Reform der deutschen Stromnetzentgeltsystematik: Sollen Einspeiser
Netzentgelte zahlen?. Insight Agenda. https://www.oxera.com/de/insights/agenda/articles/reform-
der-deutschen-stromnetzentgeltsystematik-sollen-einspeiser-netzentgelte-zahlen/
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Die Transformation des Energiesystems hin zu einer dezentralen und überwiegend auf
erneuerbaren Energien basierenden Versorgung stellt das Stromnetz vor fundamentale
Herausforderungen. Die volatile Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen sowie die zunehmende
Elektrifizierung von Sektoren wie Mobilität und Wärme erfordern eine flexible und intelligente
Steuerung des Gesamtsystems. In diesem Kontext nimmt die netzdienliche Steuerung eine zentrale
Rolle ein, um die Netzstabilität zu gewährleisten und Engpässen entgegenzuwirken. Sie bildet das
Rückgrat einer resilienten und effizienten Energieinfrastruktur der Zukunft, indem sie Erzeugung
und Verbrauch aktiv an die aktuellen Netzbedingungen anpasst.

Netzstabilität ist ein multidimensionales Konzept, das die Fähigkeit eines Stromnetzes beschreibt,
seinen Betriebszustand nach Störungen wiederherzustellen oder beizubehalten, insbesondere
hinsichtlich der Frequenz- und Spannungshaltung. Traditionell wurde Netzstabilität primär durch
große, zentralisierte Kraftwerke gesichert, die über rotierende Massen und schnelle
Regelungsmechanismen verfügten. Diese konventionellen Kraftwerke stellten die notwendige
Systemträgheit und Blindleistung zur Verfügung, um Frequenz- und Spannungsschwankungen
auszugleichen.

Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien ändert sich dieses Paradigma grundlegend. Photovoltaik-
und Windkraftanlagen speisen über Umrichter ein und tragen nicht direkt zur Systemträgheit bei.
Die fluktuierende Natur dieser Energiequellen führt zudem zu einer erhöhten Variabilität in der
Einspeisung, die das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch dynamischer macht. Eine
stabile Frequenz von 50 Hz ist jedoch essenziell für den synchronen Betrieb aller Komponenten und
die Vermeidung von Schäden an Geräten. Gleiches gilt für die Aufrechterhaltung der Spannung in
zulässigen Grenzen, um die Übertragungs- und Verteilungsfähigkeit des Netzes zu gewährleisten.
Die netzdienliche Steuerung zielt darauf ab, diese dynamischen Gleichgewichte aktiv zu managen
und die Versorgungssicherheit trotz der wachsenden Komplexität und Dezentralisierung zu
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gewährleisten [^1].

Die netzdienliche Steuerung umfasst alle Maßnahmen und Mechanismen, die darauf abzielen, das
Verhalten von Erzeugungsanlagen, Verbrauchern und Speichern so zu beeinflussen, dass es den
aktuellen Bedürfnissen des Stromnetzes entspricht. Ihr Hauptziel ist es, die Auslastung des Netzes
zu optimieren, Engpässe zu vermeiden und die Systemstabilität zu sichern. Dies geschieht durch
die Bereitstellung von Flexibilität auf der Nachfrage- und Angebotsseite.

Zentrale Instrumente der netzdienlichen Steuerung sind die Beeinflussung sogenannter
steuerbarer Verbrauchseinrichtungen und, in zunehmendem Maße, auch steuerbarer
Erzeugungseinrichtungen sowie Speichersysteme. Steuerbare Verbrauchseinrichtungen sind
Anlagen, die ihren Strombezug anpassen können, ohne wesentliche Komforteinbußen für den
Nutzer zu verursachen. Hierzu zählen beispielsweise Wärmepumpen, elektrische Fahrzeuge (E-
Autos) und deren Ladestationen sowie bestimmte Haushaltsgeräte oder industrielle Prozesse.

Ein wesentlicher rechtlicher Rahmen für die Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen ist
die Neuregelung des § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) durch die Bundesnetzagentur
[^1], [^2]. Diese Regelung ermöglicht es Netzbetreibern, den Strombezug bestimmter steuerbarer
Verbrauchseinrichtungen bei drohenden Netzengpässen vorübergehend zu reduzieren. Im
Gegenzug für diese Steuerbarkeit können Anlagenbetreibende von reduzierten Netzentgelten
profitieren [^3]. Die Bundesnetzagentur hat diese Ausgestaltung eingeführt, um die Netzstabilität
auch in Zukunft sicherzustellen und die Betreiber von solchen Anlagen zu incentivieren, einen
Beitrag zur Systemstabilität zu leisten [^1], [^2].

Die technische Umsetzung erfolgt über intelligente Messsysteme und
Kommunikationsinfrastrukturen, die eine Fernsteuerung oder die Übermittlung von Preissignalen
ermöglichen. Moderne Smart Grids und digitale Plattformen sind hierbei essenziell, um die Vielzahl
dezentraler Anlagen effizient zu koordinieren. Die Steuerung kann dabei in verschiedenen
Abstufungen erfolgen: von einer einfachen zeitlichen Verschiebung des Verbrauchs
(Lastverschiebung) über die Reduktion der Leistungsaufnahme bis hin zur vollständigen
Abschaltung bei kritischen Netzsituationen.

Für die Netzbetreiber bietet die netzdienliche Steuerung die Möglichkeit, das bestehende Netz
effizienter zu nutzen und teure Netzausbauprojekte zu verzögern oder zu reduzieren. Durch die
aktive Steuerung können lokale Überlastungen vermieden und die Qualität der Stromversorgung
verbessert werden. Für Anlagenbetreibende ergeben sich finanzielle Vorteile durch die Möglichkeit,
von vergünstigten Netzentgelten zu profitieren oder an Flexibilitätsmärkten teilzunehmen [^3].
Dies schafft Anreize für die Investition in steuerbare Technologien und fördert die Akzeptanz der
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Energiewende.

Engpassmanagement ist ein zentrales Anwendungsfeld der netzdienlichen Steuerung.
Netzengpässe treten auf, wenn die Übertragungskapazität von Leitungen oder Transformatoren
aufgrund hoher Einspeisung oder Last in einem bestimmten Bereich überschritten wird. Dies kann
zu unerwünschten Spannungsabweichungen, Überlastungen und im schlimmsten Fall zu einem
Netzzusammenbruch führen. Traditionell werden Engpässe durch Redispatch-Maßnahmen und
Einspeisemanagement behoben.

Die netzdienliche Steuerung ermöglicht eine proaktive Engpassvermeidung. Durch die
vorausschauende Anpassung von Verbrauch und Erzeugung können potenzielle Überlastungen
bereits im Vorfeld abgemildert werden. Wenn beispielsweise in einem Netzabschnitt hohe
Einspeisung von Windenergie erwartet wird, können angeschlossene steuerbare Verbraucher dazu
angeregt werden, ihren Verbrauch zu erhöhen (z.B. durch das Laden von E-Autos) oder
Wärmepumpen zu betreiben, um überschüssigen Strom direkt lokal zu nutzen und eine
Überlastung der abführenden Leitungen zu verhindern. Umgekehrt kann bei drohender Überlastung
der Verbrauch reduziert werden.

Im Falle bereits bestehender Engpässe kann die netzdienliche Steuerung als Ergänzung zu
Redispatch-Maßnahmen eingesetzt werden. Während Redispatch die Leistungsflüsse durch die
Änderung der Fahrweise von Großkraftwerken beeinflusst und Einspeisemanagement die
Abregelung von Erzeugungsanlagen bedeutet, bietet die netzdienliche Steuerung eine feinere
Granularität und die Möglichkeit, Flexibilität direkt im Verteilnetz zu aktivieren. Dies kann die
Kosten für Engpassmanagement senken und die Effizienz des Systems steigern. Die dezentrale
Natur vieler steuerbarer Verbrauchseinrichtungen macht sie besonders geeignet, lokale Engpässe
zu adressieren, wo traditionelle Redispatch-Maßnahmen weniger wirksam sind.

Die Implementierung einer effektiven netzdienlichen Steuerung erfordert nicht nur technische
Lösungen, sondern auch adäquate ökonomische Anreize. Die Reform der deutschen
Stromnetzentgeltsystematik spielt hier eine entscheidende Rolle.

Ein Schlüsselkonzept zur Förderung netzdienlichen Verhaltens sind zeitvariable Netzentgelte [^5].
Diese Entgelte spiegeln die tatsächlichen Kosten der Netznutzung in Abhängigkeit von der
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Tageszeit, dem Wochentag oder sogar der aktuellen Netzauslastung wider. In Zeiten hoher
Netzauslastung oder drohender Engpässe sind die Netzentgelte höher, während sie in Zeiten
geringer Auslastung niedriger sein können. Dies sendet ein klares Preissignal an die Verbraucher
und Erzeuger, ihren Strombezug oder ihre Einspeisung an die Netzsituation anzupassen.

Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen von Diskussionen zur Zukunft der Stromnetzentgelte in
Deutschland kritische Fragen zur zukünftigen Netzentgeltgestaltung aufgeworfen, um eine
effiziente und gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten [^4]. Ziel ist es, Anreize zu schaffen, die
Investitionen in und die Nutzung von netzdienlichen Technologien fördern und gleichzeitig eine
Überwälzung der Kosten der Energiewende auf alle Netznutzer gerecht verteilen. Die Einführung
zeitvariabler Netzentgelte ist ein Schritt in diese Richtung, da sie es den Verbrauchern ermöglicht,
durch ihr Verhalten aktiv zur Senkung der Netzkosten beizutragen und gleichzeitig von finanziellen
Vorteilen zu profitieren.

Neben den Netzentgelten gewinnen auch Flexibilitätsmärkte an Bedeutung. Auf diesen Märkten
können Netzbetreiber die Flexibilität von steuerbaren Verbrauchern, Erzeugern und Speichern
gezielt einkaufen, um Engpässe zu beheben oder Systemdienstleistungen bereitzustellen. Solche
Märkte schaffen zusätzliche Einnahmemöglichkeiten für Betreiber flexibler Anlagen und integrieren
die dezentralen Ressourcen effizient in das Gesamtsystem. Die Kopplung von Preissignalen aus den
Netzentgelten mit den Möglichkeiten von Flexibilitätsmärkten schafft einen robusten Rahmen für
die breite Etablierung netzdienlicher Steuerung.

Trotz des großen Potenzials der netzdienlichen Steuerung sind noch einige Herausforderungen zu
bewältigen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Die Integration einer Vielzahl heterogener steuerbarer Anlagen – von privaten Wärmepumpen und
E-Autos bis hin zu industriellen Prozessen – erfordert standardisierte Schnittstellen, robuste
Kommunikationsinfrastrukturen und intelligente Aggregationsmechanismen. Die Koordination
dieser dezentralen Flexibilität mit den übergeordneten Netzbetriebsführungen der
Übertragungsnetzbetreiber ist komplex und bedarf ausgefeilter Algorithmen und Prognosemodelle.
(Siehe auch: [Kapitel X, "Intelligente Netze und digitale Infrastruktur"])

Die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen und die Erfassung von Verbrauchsdaten werfen
Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit auf. Es muss sichergestellt werden, dass
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persönliche Verbrauchsdaten geschützt sind und die Steuerungssysteme vor Cyberangriffen sicher
sind. Die Akzeptanz der Endkunden hängt maßgeblich davon ab, dass diese Bedenken ernst
genommen und adressiert werden.

Das aktuelle Marktdesign und die regulatorischen Rahmenbedingungen müssen weiterentwickelt
werden, um die Potenziale der netzdienlichen Steuerung optimal zu nutzen. Dies betrifft die
Ausgestaltung von Netzentgelten, die Entwicklung von Flexibilitätsmärkten und die klare Definition
von Rollen und Verantwortlichkeiten zwischen den verschiedenen Akteuren im Energiesystem. Die
Bundesnetzagentur spielt hierbei eine zentrale Rolle bei der Gestaltung zukunftsfähiger
Rahmenbedingungen [^5]. (Weitere Details unter: [Kapitel Y, "Regulatorische Rahmenbedingungen
der Energiewende"])

Zukünftig wird die netzdienliche Steuerung nicht nur zur Engpassbeseitigung, sondern auch zur
Bereitstellung weiterer Systemdienstleistungen wie der Frequenzhaltung oder der
Blindleistungskompensation beitragen müssen. Die Entwicklung von Technologien und
Geschäftsmodellen, die es dezentralen Einheiten ermöglichen, diese Dienstleistungen zu erbringen,
ist ein wichtiges Forschungs- und Entwicklungsfeld.

Die netzdienliche Steuerung ist ein unverzichtbarer Baustein für die erfolgreiche Umsetzung der
Energiewende und die Sicherstellung der Netzstabilität in einem zunehmend dezentralen und von
erneuerbaren Energien geprägten Stromsystem. Durch die aktive Integration und Steuerung von
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und anderen Flexibilitätsoptionen trägt sie maßgeblich zur
Optimierung der Netzauslastung, zur Vermeidung und Behebung von Engpässen und zur
Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit bei. Die regulatorischen Anpassungen, insbesondere
im Rahmen des § 14a EnWG und der Netzentgeltsystematik, schaffen wichtige Anreize für die
breite Einführung dieser Technologien. Während noch Herausforderungen in Bezug auf technische
Integration, Datenschutz und Marktdesign bestehen, ebnet die netzdienliche Steuerung den Weg
für ein resilienteres, effizienteres und nachhaltigeres Energiesystem der Zukunft.

[^1] Quelle 1: Neuregelung § 14a EnWG - steuerbare Verbrauchseinrichtungen Alle Informationen
rund um die Neuregelung Die neue Ausgestaltung der § 14a-Regelung durch die
Bundesnetzagentur dient dazu, die Netzstabilität auch in Zukunft sicherzustellen. Hier informieren
wir darüber, was das für Sie und Ihren Netzans... [^2] Quelle 2: Neuregelung § 14a EnWG -
steuerbare Verbrauchseinrichtungen Alle Informationen rund um die Neuregelung Die neue
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Ausgestaltung der § 14a-Regelung durch die Bundesnetzagentur dient dazu, die Netzstabilität auch
in Zukunft sicherzustellen. Hier informieren wir darüber, was das für Sie und Ihren Netzans... [^3]
Quelle 3: 1. Wissenswertes zu § 14a EnWG2. Vorteile der Neuerungen für Anlagenbetreibende3.
Wissenswertes für InstallateurinnenImmer mehr Haushalte und Unternehmen setzen auf
Solarstrom, um ihre Stromkosten dauerhaft zu senken. Doch je mehr Strom erzeugt wird, desto
wichtiger wird ein stabiles und intelligent... [^4] Quelle 4: Reform der deutschen
Stromnetzentgeltsystematik: Sollen Einspeiser Netzentgelte zahlen? 11 Juli 2025 Die
Bundesnetzagentur (BNetzA) hat im Mai 2025 ein Diskussionspapier über die Zukunft der
Stromnetzentgelte in Deutschland veröffentlicht.1 Das Papier stellt kritische Fragen zur zukünftigen
Netzentg... [^5] Quelle 5: Magazin Energiewende Regulatorische Änderungen durch §14a EnWG
und zeitvariable Netzentgelte: Was Netzbetreiber und Lieferanten jetzt wissen müssen
Energiewende Gesetzesvorgaben Mit §14a EnWG und der Einführung zeitvariabler Netzentgelte
entstehen für Netzbetreiber, Lieferanten und Messstellenbetrei... [^6] Quelle 6 [^7] Quelle 7 [^8]
Quelle 8 [^9] Quelle 9 [^10] Quelle 10



Die Transformation des Energiesystems hin zu einer nachhaltigen und dezentralen Versorgung,
gemeinhin als Energiewende bezeichnet, stellt das bestehende Stromnetz vor signifikante
Herausforderungen. Die zunehmende Integration volatiler erneuerbarer Energiequellen, wie
Photovoltaik und Windkraft, führt zu stärkeren Schwankungen in der Stromerzeugung. Gleichzeitig
steigt der Bedarf an steuerbaren Verbrauchern wie Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen für
Elektrofahrzeuge, die bei ungesteuertem Betrieb lokale oder regionale Netzengpässe verursachen
können. Um die Netzstabilität unter diesen dynamischen Bedingungen zu gewährleisten und die
Versorgungssicherheit auch in Zukunft zu sichern, wurde §14a des Energiewirtschaftsgesetzes
(EnWG) neu ausgestaltet [^3], [^4]. Diese Neuregelung zielt darauf ab, Netzbetreibern die
Möglichkeit zu geben, auf den Betrieb bestimmter steuerbarer Verbrauchseinrichtungen temporär
einzuwirken. Die technische Umsetzung dieser Regelung ist komplex und erfordert eine
umfassende Digitalisierung und Vernetzung des Energiesystems, insbesondere im Rahmen der
Entwicklung intelligenter Stromnetze (Smart Grids). Dieser Abschnitt beleuchtet die technischen
Aspekte der Implementierung von §14a EnWG sowie die damit verbundenen Herausforderungen
und die zentrale Rolle von Smart Grids.

Die technische Realisierung der §14a-Regelung basiert auf der Fähigkeit, bestimmte
Verbrauchseinrichtungen zu identifizieren, zu kommunizieren und deren Leistung bedarfsgerecht
anzupassen. Dies erfordert eine robuste digitale Infrastruktur und klar definierte Schnittstellen.

Im Zentrum der §14a-Regelung stehen sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtungen (SVE).
Dazu zählen primär Wärmepumpen, Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge (Wallboxen) und
Stromspeicher, die an das Niederspannungsnetz angeschlossen sind und eine bestimmte
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Anschlussleistung überschreiten. Die Betreiber dieser Einrichtungen erhalten im Gegenzug für die
Möglichkeit einer temporären Steuerung durch den Netzbetreiber reduzierte Netzentgelte [^1],
[^3]. Die technische Voraussetzung für die Steuerbarkeit ist, dass diese Geräte über eine
Schnittstelle verfügen, die eine Fernsteuerung oder die Verarbeitung von Steuersignalen
ermöglicht.

Die zentrale Kommunikationsplattform für die Umsetzung von §14a EnWG ist das Smart Meter
Gateway (SMGW). Das SMGW ist ein zertifiziertes Kommunikationsmodul, das die digitale Messung
des Stromverbrauchs ermöglicht und als sicheres Kommunikationshub im intelligenten Messsystem
(iMSys) fungiert. Es verbindet die modernen Messeinrichtungen (mME) mit den externen
Marktteilnehmern und dient als sichere Schnittstelle zur Steuerung von SVE.

Die Ansteuerung der SVE erfolgt über die Controllable Local System (CLS)-Schnittstelle des SMGW.
CLS-Geräte sind dabei die technischen Komponenten, die an die CLS-Schnittstelle des SMGW
angebunden werden und die Steuersignale des Netzbetreibers empfangen und an die SVE
weiterleiten. Dies kann beispielsweise ein Aktor sein, der die Leistungsaufnahme einer
Wärmepumpe begrenzt oder den Ladevorgang eines Elektrofahrzeugs verzögert. Die MsbG-Novelle
von 2025 hat den Rollout der intelligenten Messsysteme und damit auch der SMGW beschleunigt
und konkrete Vorgaben für Messstellenbetreiber und Netzbetreiber geschaffen, um die notwendige
Infrastruktur bereitzustellen [^2]. Die Gateway-Administratoren spielen hierbei eine entscheidende
Rolle, indem sie den sicheren und zuverlässigen Betrieb der SMGW sowie die korrekte
Datenübertragung gewährleisten.

Die Steuerung der SVE durch den Netzbetreiber kann auf verschiedene Weisen erfolgen:

1. Direkte Steuerung (Spitzenkappung): Bei drohenden Netzengpässen oder
Überlastungen kann der Netzbetreiber die Leistung bestimmter SVE temporär reduzieren
oder deren Betrieb für eine definierte Zeit unterbrechen. Dies geschieht durch die
Übermittlung von Steuersignalen über das SMGW und die CLS-Schnittstelle an die
entsprechenden Geräte. Diese Eingriffe sind auf das notwendige Minimum beschränkt und
müssen transparent für den Endkunden nachvollziehbar sein.

2. Indirekte Steuerung (Zeitvariable Netzentgelte): Ergänzend zur direkten Steuerung
schaffen zeitvariable Netzentgelte Anreize für Verbraucher, ihren Stromverbrauch in
Zeiten geringer Netzauslastung oder hoher erneuerbarer Energieerzeugung zu verlagern.
Das SMGW kann hierbei als Informationshub dienen, der den Verbrauchern oder ihren
Energiemanagementsystemen aktuelle Netzzustandsinformationen oder Preissignale
übermittelt, um eine eigenständige Anpassung des Verbrauchs zu ermöglichen [^1].

Die Übermittlung der Steuersignale und Informationen muss in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit
erfolgen, um effektiv auf dynamische Netzereignisse reagieren zu können. Dies erfordert eine
hochperformante und ausfallsichere Kommunikationsarchitektur.

Kommunikationsinfrastruktur und Smart Meter Gateways

Steuerungsmechanismen und Signale



Die Umsetzung von §14a EnWG generiert eine erhebliche Menge an Daten. Das SMGW erfasst
hochgranulare Verbrauchsdaten der SVE und leitet diese sicher und verschlüsselt an die
berechtigten Marktteilnehmer weiter. Zu diesen gehören:

Netzbetreiber: Sie benötigen die Daten für Netzplanung, Lastprognosen,
Engpassmanagement und die Abrechnung der reduzierten Netzentgelte.
Lieferanten: Für die Optimierung ihrer Beschaffungsstrategien und die Entwicklung
dynamischer Tarife.
Messstellenbetreiber: Für den Betrieb und die Wartung der Messsysteme.

Die Verarbeitung dieser Datenmengen erfordert leistungsfähige IT-Systeme und fortschrittliche
Analysewerkzeuge. Big-Data-Technologien und künstliche Intelligenz werden zunehmend
eingesetzt, um aus den Verbrauchs- und Netzdaten Muster zu erkennen, präzise Prognosen zu
erstellen und optimale Steuerungsstrategien zu entwickeln. Die Fähigkeit zur effizienten
Datenanalyse ist entscheidend, um das volle Potenzial der §14a-Regelung auszuschöpfen und eine
proaktive Netzsteuerung zu ermöglichen.

Die technische Umsetzung der §14a-Regelung ist mit einer Reihe komplexer Herausforderungen
verbunden, die von technischer Interoperabilität bis hin zu Fragen der Datensicherheit und
Akzeptanz reichen.

Eine der größten Hürden ist die Gewährleistung der Interoperabilität zwischen den verschiedenen
Komponenten des Systems. Es gibt eine Vielzahl von Herstellern für SVE (Wärmepumpen,
Wallboxen), CLS-Geräte und SMGW. Diese verwenden oft unterschiedliche
Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen. Um einen reibungslosen Datenaustausch und eine
zuverlässige Steuerung zu ermöglichen, sind einheitliche, offene Standards unerlässlich. Die
Entwicklung und Etablierung solcher Standards, die von allen Marktteilnehmern akzeptiert und
implementiert werden, ist ein langwieriger Prozess. Mangelnde Standardisierung führt zu
Insellösungen, erhöht die Komplexität der Systemintegration und treibt die Kosten in die Höhe.
[Siehe auch: Kapitel X, Standardisierung in Smart Grids]

Die Erfassung und Übertragung hochgranularer Verbrauchsdaten über das SMGW ist
datenschutzrechtlich sensibel. Die intelligenten Messsysteme gelten als kritische Infrastruktur, und
die Anforderungen an die Datensicherheit sind entsprechend hoch. Es muss sichergestellt werden,
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dass die Kommunikation zwischen SMGW, CLS-Geräten und den Backend-Systemen der
Netzbetreiber und Dienstleister jederzeit verschlüsselt und vor Cyberangriffen geschützt ist. Die
Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der Vorgaben des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist zwingend erforderlich. Ein Vertrauensverlust
aufgrund von Sicherheitslücken oder Datenmissbrauch könnte die Akzeptanz der gesamten
Regelung gefährden.

Der flächendeckende Rollout von Millionen von SMGW und die Anbindung einer potenziell noch
größeren Anzahl von SVE stellen enorme Herausforderungen an die Skalierbarkeit der Infrastruktur
dar. Die Backend-Systeme der Netzbetreiber müssen in der Lage sein, die erhöhte Datenmenge zu
verarbeiten, die Kommunikation mit einer großen Anzahl von Geräten zu managen und in Echtzeit
Steuerungsbefehle zu senden. Dies erfordert erhebliche Investitionen in IT-Systeme,
Serverkapazitäten und Netzwerkarchitekturen. Die Logistik des Rollouts, von der Installation der
Geräte bis zur Schulung des Personals, ist ebenfalls eine große Aufgabe. [Siehe auch: Kapitel Y,
Skalierung von Smart Meter Systemen]

Die Implementierung der §14a-Regelung ist mit erheblichen Kosten verbunden, sowohl für die
Netzbetreiber als auch für die Endkunden. Die Investitionen in SMGW, CLS-Module und die
Backend-Infrastruktur müssen sich langfristig durch eine effizientere Netznutzung und vermiedene
Netzausbaukosten amortisieren. Für Endkunden müssen die Anreize in Form von reduzierten
Netzentgelten attraktiv genug sein, um die Investition in steuerbare Geräte und die Akzeptanz von
Steuerungseingriffen zu rechtfertigen. Eine mangelnde wirtschaftliche Attraktivität oder eine
komplizierte Handhabung könnte die Beteiligung der Haushalte und damit den Erfolg der Regelung
beeinträchtigen. Transparenz und eine klare Kommunikation über die Vorteile und Funktionsweise
der Regelung sind entscheidend für die Akzeptanz bei den Verbrauchern [^3].

Das regulatorische Umfeld im Energiesektor ist komplex und unterliegt ständigen Änderungen. Die
§14a-Regelung selbst und die damit verbundenen Vorschriften im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
und Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) sind dynamisch und werden kontinuierlich weiterentwickelt
[^1], [^2]. Diese Dynamik erfordert von allen Marktteilnehmern eine hohe Anpassungsfähigkeit
und die Fähigkeit, schnell auf neue Vorgaben zu reagieren. Die Abstimmung zwischen den
verschiedenen Akteuren – Bundesnetzagentur, Netzbetreibern, Messstellenbetreibern, Lieferanten
und Geräteherstellern – ist dabei von entscheidender Bedeutung.

Die Koordination einer Vielzahl dezentraler Steuerungsmaßnahmen ist eine anspruchsvolle
Aufgabe. Es muss sichergestellt werden, dass die Steuerung einzelner SVE nicht zu unerwünschten
Rückwirkungen auf die Netzstabilität führt oder lokale Engpässe lediglich verlagert. Intelligente
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Algorithmen sind erforderlich, um die optimalen Steuerungsstrategien zu entwickeln, die sowohl
die lokalen Netzbedingungen als auch die übergeordnete Systemstabilität berücksichtigen. Die
Integration von dezentralen Erzeugern, Speichern und Verbrauchern in ein kohärentes
Gesamtsystem erfordert eine umfassende Netzmodellierung und Echtzeit-Monitoring-Fähigkeiten.

Die erfolgreiche Umsetzung der §14a-Regelung ist untrennbar mit der Entwicklung und dem
Betrieb von Smart Grids verbunden. Ein Smart Grid ist nicht nur die technologische Grundlage,
sondern auch der übergeordnete Rahmen, der die Vision einer flexiblen und stabilen
Energieversorgung ermöglicht.

Ein Smart Grid bietet die notwendige Kommunikationsinfrastruktur, die Sensorik und die
Steuerungsintelligenz, um die §14a-Regelung überhaupt erst technisch realisierbar zu machen.
Ohne die intelligenten Messsysteme, die bidirektionale Kommunikation und die Fähigkeit zur
Echtzeitdatenverarbeitung wäre eine koordinierte Steuerung dezentraler Verbraucher undenkbar.
Das SMGW ist ein Kernbestandteil des Smart Grids und fungiert als Brücke zwischen dem
intelligenten Netz und den Endverbrauchern.

Smart Grids sind darauf ausgelegt, die Herausforderungen der dezentralen Energieerzeugung zu
meistern. Sie ermöglichen die effiziente Integration von Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen
und Speichersystemen, indem sie deren Erzeugung und Speicherung mit dem Verbrauch
abstimmen. Die §14a-Regelung trägt dazu bei, diese Integration zu optimieren, indem sie die
Verbraucherseite flexibilisiert und damit die Notwendigkeit teurer Netzausbaumaßnahmen
reduzieren kann.

Die §14a-Regelung ist ein zentrales Instrument des Demand-Side Managements (DSM). DSM
umfasst alle Maßnahmen, die darauf abzielen, die Stromnachfrage so zu steuern, dass sie besser
mit dem verfügbaren Angebot übereinstimmt. Smart Grids stellen die Werkzeuge bereit, um DSM-
Strategien wie die §14a-Regelung umzusetzen, sei es durch direkte Steuerung oder durch die
Nutzung von Preissignalen zur Verlagerung des Verbrauchs. Dies trägt maßgeblich zur
Effizienzsteigerung und zur Reduzierung von Netzengpässen bei.

Durch die intelligente Vernetzung und Steuerung von Erzeugern, Speichern und Verbrauchern
ermöglichen Smart Grids eine umfassende Netzoptimierung. Sie können Netzengpässe proaktiv
erkennen und durch gezielte Steuerung der SVE vermeiden. Dies erhöht die Auslastung der
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bestehenden Netzinfrastruktur, reduziert Übertragungsverluste und verbessert die allgemeine
Resilienz des Netzes gegenüber Störungen. Die Fähigkeit zur schnellen Reaktion auf Netzereignisse
durch das Zusammenspiel von SMGW und SVE trägt signifikant zur Erhöhung der
Versorgungssicherheit bei.

Die Entwicklung von Smart Grids ist noch nicht abgeschlossen. Zukünftige Entwicklungen könnten
die Integration von künstlicher Intelligenz für prädiktive Steuerungsalgorithmen umfassen, die auf
Basis von Wetterprognosen, Verbrauchsverhalten und Netzdaten optimale
Steuerungsentscheidungen treffen. Auch Blockchain-Technologien könnten eine Rolle spielen, um
dezentrale Energiemärkte zu ermöglichen und die Transparenz und Sicherheit von Transaktionen
zu erhöhen. Die §14a-Regelung ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg und wird sich mit der
Weiterentwicklung der Smart-Grid-Technologien kontinuierlich anpassen und erweitern. [Siehe
auch: Kapitel Z, Grundlagen des Smart Grids]

Die Neuregelung des §14a EnWG stellt einen entscheidenden regulatorischen Rahmen dar, um die
Netzstabilität im Zuge der Energiewende zu gewährleisten und die Integration dezentraler
erneuerbarer Energien zu fördern. Ihre technische Umsetzung ist jedoch ein komplexes
Unterfangen, das eine umfassende Digitalisierung und Vernetzung des Energiesystems erfordert.
Zentrale Elemente sind hierbei die intelligenten Messsysteme mit ihren Smart Meter Gateways und
CLS-Schnittstellen, die eine präzise Kommunikation und Steuerung von steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen ermöglichen.

Die Implementierung ist mit vielfältigen Herausforderungen verbunden, die von der Sicherstellung
der Interoperabilität und robuster Datensicherheit über die Skalierbarkeit der Infrastruktur bis hin
zur wirtschaftlichen Attraktivität und Akzeptanz bei den Endkunden reichen. Diese Hürden
erfordern nicht nur technische Innovationen, sondern auch eine enge Zusammenarbeit aller
Marktteilnehmer und eine kontinuierliche Anpassung der regulatorischen Rahmenbedingungen.

In diesem Kontext spielen Smart Grids eine unverzichtbare Rolle. Sie sind nicht nur der Enabler für
die technische Umsetzung der §14a-Regelung, sondern auch der übergeordnete Rahmen, der die
Vision einer flexiblen, effizienten und resilienten Energieversorgung realisiert. Die erfolgreiche
Bewältigung der technischen und organisatorischen Herausforderungen bei der Implementierung
von §14a EnWG ist somit ein entscheidender Baustein für das Gelingen der Energiewende und die
Sicherstellung einer zukunftsfähigen Energieinfrastruktur.

Zukünftige Entwicklungen

Fazit
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